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ÖFFNUNGSZEITEN GESCHÄFTSSTELLE VG WEIDENBERG
Rathausplatz 1, 95466 Weidenberg - Telefon: 09278 / 977-0, Fax: 09278 / 977-77
Internet: www.weidenberg.de, E-Mail: vg.poststelle@weidenberg.de
Montag bis Freitag von 08.00 bis 12.00 Uhr
Mittwoch zusätzlich  von 13:30 Uhr bis 16:00 Uhr

Außerhalb der Öff nungszeiten sind nach Rücksprache mit dem jeweiligen Sachgebiet individuelle Terminvereinbarungen möglich.

Wir bitten für eine persönliche Vorsprache im Einwohnermeldeamt und Passamt sowie im Standesamt um 
vorherige Terminvereinbarung, auch um Wartezeiten zu vermeiden.

GRÜNGUTCONTAINER
Kirchenpingarten, Emtmannsberg, Seybothenreuth und Weidenberg sind frei zugänglich

SPRECHSTUNDEN BÜRGERMEISTER
Emtmannsberg / Birk  nach telefonischer Vereinbarung unter   0170 / 2122115
Kirchenpingarten   nach telefonischer Vereinbarung unter   0175 / 8850355
Seybothenreuth   nach telefonischer Vereinbarung unter   0171 / 4379244
Weidenberg    Telefonisch ODER persönliches Gespräch nach tel. Terminvereinbarung
 im Übrigen keine festen Sprechstunden  Tel. 09278 / 97733

24-STUNDEN-BEREITSCHAFTSRUFNUMMERN DER WASSER- UND KLÄRWERKE
Gemeinde Wasserversorgung Abwasserentsorgung
Emtmannsberg 09209 / 918162 0175 / 2738469
Kirchenpingarten 09278 / 7740600 od. 0173 / 8648022 09275 / 7069 od. 0171 / 8151120
Seybothenreuth 09209 / 918162 09275 / 238
Weidenberg 09278 / 7709999 09278 / 7743642

Amtliches Mitteilungsblatt der Verwaltungsgemeinschaft Weidenberg
Das amtliche Mitteilungsblatt der Verwaltungsgemeinschaft Weidenberg 
erscheint monatlich und in der Regel immer am Monatsanfang in einer Aufl age 
von 2350 Exemplaren.

Verantwortlich für den Inhalt:
Der Gemeinschaftsvorsitzende der Verwaltungsgemeinschaft Weidenberg, 
Hans Wittauer, Rathausplatz 1, 95466 Weidenberg.
Verantwortlich für den Inhalt Amtliche Bekanntmachungen:
Erster Bürgermeister der jeweiligen Gemeinde

In der Rubrik „Vereine, Verbände und Sonstiges“ werden Veranstaltungs-
termine veröffentlicht. Bei anstehenden Jahreshauptversammlungen von 
Vereinen wird die Tagesordnung nur dann mitveröffentlicht, wenn Neuwahlen 
und/oder Satzungsänderungen Inhalt der Versammlung sind.

Bezugspreis pro Jahr: 12 Euro (nur für Bezieher im Bereich der VG
Weidenberg; 13 Euro zzgl. aktuelle Portokosten bei Postzustellung)

Technische Gesamtherstellung / Anzeigenannahme:
Team Sebald GbR, Gablonzer Str. 4, 95466 Weidenberg
Tel. (0 92 78) 98 51 76, E-Mail: anzeigen@team-sebald.de

Druck:
Schmidt und Buchta, Fliegerweg 7, 95233 Helmbrechts
Tel. (0 92 52) 9 24 83, E-Mail: info@schmidt-buchta.de

Redaktionsannahmeschluss ist i.d.R. der 18. des Vormonats. Fällt dieser auf 
einen Samstag, Sonntag oder Feiertag, gilt der vorangehende Werktag.

IMPRESSUM

Durch die Bereitstellung von Text- und Bildmaterial erklären Sie Ihr Einverständnis zur Veröffentlichung im amtlichen Mitteilungsblatt der Verwaltungsgemeinschaft 
Weidenberg, Sie tragen für ihre Beiträge einschließlich der Einholung aller Bildrechte sämtliche Kosten und die volle persönliche Verantwortung.
Dieses Einverständnis gilt ebenso für die spätere Veröffentlichung der Online-Version auf den Webseiten der Verwaltungsgemeinschaft Weidenberg und deren 
Mitgliedsgemeinden. Die Verwaltungsgemeinschaft Weidenberg übernimmt keinerlei Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereit-
gestellten Dokumente, Bildmaterial und Informationen. Haftungsansprüche gegen die Verwaltungsgemeinschaft Weidenberg, welche sich auf Schäden materieller 
oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen, sofern 
seitens der Verwaltungsgemeinschaft Weidenberg kein nachweislich vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verschulden vorliegt.
Das Copyright für veröffentliche Grafi ken und Texte bleibt allein beim Herausgeber dieses Mitteilungsblattes. Eine Vervielfältigung oder Verwendung von Grafi ken 
und Texten in anderen elektronischen oder gedruckten Publikationen ist ohne ausdrückliche schriftliche Zustimmung des Herausgebers nicht gestattet. 

Redaktionsannahmeschluss: 18. März für April 2026
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VERWALTUNGSGEMEINSCHAFT

Wahlbekanntmachung
für die Wahl des Gemeinderats und des ersten 

Bürgermeisters, Kreistags und Landrats
am 8. März 2026

1.  Die Abstimmung dauert von 8 Uhr bis 18 Uhr.

2.  Das Stimmrecht kann folgendermaßen ausgeübt werden:

2.1 Im Abstimmungsraum:

2.1.1 Die Gemeinden Emtmannsberg, Kirchenpingarten und Seybothenreuth sind 
  in je 1 allgemeinen Stimmbezirk, der Markt Weidenberg in 5 allgemeine 
  Stimmbezirke, eingeteilt.

  In den Wahlbenachrichtigungen, die den Wahlberechtigten bis spätestens 
  15.02.2026 (21. Tag vor dem Wahltag) übersandt worden sind, sind der 
  Stimmbezirk und der Abstimmungsraum angegeben, in dem die Stimmbe-
  rechtigten abstimmen können. Sie enthalten einen Hinweis, ob der Abstim-
  mungsraum barrierefrei ist.

2.1.2 Die Gemeinde hat keine Sonderstimmbezirke eingerichtet.
2.1.3 Stimmberechtigte können, wenn sie keinen Wahlschein besitzen, nur in 
  dem Abstimmungsraum des Stimmbezirks abstimmen, in dessen Wähler-
  verzeichnis sie eingetragen sind.

2.1.4 Wer einen Wahlschein besitzt, kann das Stimmrecht ausüben

 a) bei Gemeindewahlen durch Stimmabgabe in jedem Abstimmungsraum der 
  Gemeinde, die den Wahlschein ausgestellt hat,
 b) bei Landkreiswahlen durch Stimmabgabe in jedem Abstimmungsraum 
  innerhalb des Landkreises; gilt der Wahlschein zugleich für Gemeindewah-
  len, kann die Stimmabgabe hierfür nur in dieser Gemeinde erfolgen.

2.1.5 Die Abstimmenden haben ihre Wahlbenachrichtigung oder ihren Wahl-
  schein und ihren Personalausweis, ausländische Unionsbürgerinnen/
  Unionsbürger einen Identitätsausweis oder ihren Reisepass zur Abstim-
  mung mitzubringen. 

2.1.6 Die Stimmzettel werden den Abstimmenden beim Betreten des Abstim-
  mungsraums ausgehändigt. Sie müssen von den Stimmberechtigten allein 
  in einer Wahlkabine des Abstimmungsraums gekennzeichnet werden.

2.1.7 Die Durchführung der Abstimmung und die Feststellung des Abstimmungs-
  ergebnisses sind öffentlich. Jedermann hat Zutritt, soweit das ohne Beein-
  trächtigung der Abstimmung möglich ist.

2.1.8 Die Wahlbenachrichtigung ist bei Bürgermeister- und Landratswahlen 
  aufzubewahren, da sie für eine etwaige Stichwahl benötigt wird.

2.2 Durch Briefwahl:

2.2.1 Wer durch Briefwahl wählen will, muss dies bei der Gemeinde (Verwaltungs-
  gemeinschaft) beantragen und erhält dann folgende Unterlagen:
 a) Einen Stimmzettel für die oben bezeichnete Wahl,
 b) einen Stimmzettelumschlag für alle Stimmzettel,
 c) einen hellroten Wahlbriefumschlag für den Wahlschein und den Stimmzet-
  telumschlag mit der Anschrift der Behörde, an die der Wahlbrief zu übersen-
  den ist,
 d) ein Merkblatt für die Briefwahl.
 Nähere Hinweise darüber, wie die Briefwahl auszuüben ist, ergeben sich aus 

 dem Merkblatt für die Briefwahl.

2.2.2 Bei der Briefwahl sorgen die Stimmberechtigten dafür, dass der Wahlbrief 
  mit den Stimmzetteln und dem Wahlschein am Wahltag bis zum Ablauf der 
  Abstimmungszeit bei der auf dem Wahlbriefumschlag angegebenen Behör-
  de eingeht. 

3.   Die Briefwahlvorstände für die Gemeinden Emtmannsberg, Seybothenreuth 
  und Kirchenpingarten treten zur Ermittlung des Briefwahlergebnisses um 
  15:00 Uhr in der Grund- und Mittelschule Weidenberg, Schulstraße 2, 
  95466 Weidenberg, zusammen, die Briefwahlvorstände für den Markt 
  Weidenberg treten zur Ermittlung des Briefwahlergebnisses um 15:00 in der 
  Dreifachturnhalle Weidenberg, Schulstraße 3, 95466 Weidenberg, zusam-
  men.

4.  Grundsätze für die Kennzeichnung der Stimmzettel:
  Gewählt wird mit amtlich hergestellten Stimmzetteln. Sie sind als Muster 
  anschließend an diese Bekanntmachung abgedruckt.1) Gegebenenfalls 
  aufgedruckte Strichcodes dienen ausschließlich der Erleichterung der Stim-
  menauszählung.

4.1 Wahl des Gemeinderats und des Kreistags:

4.1.1 Sofern die Stimmzettel mehrere Wahlvorschläge enthalten, gelten die 
  Grundsätze der Verhältniswahl.

  Aus den anschließend abgedruckten Stimmzetteln ergibt sich, wie viele 
  Stimmen die Stimmberechtigten haben.1)  Es können nur die auf den amtli-
  chen Stimmzetteln vorgedruckten Bewerberinnen und Bewerber gewählt 
  werden.

  Die Stimmberechtigten können einen Wahlvorschlag unverändert anneh-
  men, indem sie in der Kopfl eiste den Kreis vor dem Kennwort des Wahlvor-
  schlags kennzeichnen.

  Sollen einzelne Bewerberinnen und Bewerber Stimmen erhalten, wird das 
  Viereck vor den Bewerberinnen und Bewerbern gekennzeichnet.

  Die Stimmberechtigten können innerhalb der ihnen zustehenden Stimmen-
  zahl einzelnen Bewerberinnen und Bewerber bis zu drei Stimmen geben, 
  wobei auch mehrfach aufgeführte Bewerberinnen und Bewerber nicht mehr 
  als drei Stimmen erhalten dürfen.

  Die Namen vorgedruckter Bewerberinnen und Bewerber können gestrichen 
  werden. Die übrigen Bewerberinnen und Bewerber sind dann gewählt, 
  wenn der Wahlvorschlag in der Kopfl eiste gekennzeichnet wurde.

  Die Stimmberechtigten können ihre Stimmen innerhalb der ihnen zustehen-
  den Stimmenzahl Bewerberinnen und Bewerbern aus verschiedenen Wahl-
  vorschlägen geben.

4.1.2 Sofern die Stimmzettel keinen oder nur einen Wahlvorschlag enthalten, 
  gelten die Grundsätze der Mehrheitswahl.

  Aus den anschließend abgedruckten Stimmzetteln ergibt sich, wie viele 
  Stimmen die Stimmberechtigten haben. Das sind so viele Stimmen, wie 
  Gemeinderatsmitglieder oder Kreisrätinnen und Kreisräte zu wählen sind.  
  Die Stimmberechtigten können innerhalb der ihnen zustehenden Stimmen-
  zahl einzelnen Bewerberinnen und Bewerbern bis zu drei Stimmen geben, 
  wobei auch mehrfach aufgeführte Bewerberinnen und Bewerber nicht mehr 
  als drei Stimmen erhalten dürfen.

 a) Wenn der Stimmzettel nur einen Wahlvorschlag enthält, können die Stimm-
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  berechtigten die auf dem Stimmzettel vorgedruckten Bewerberinnen und 
  Bewerber dadurch wählen, dass sie den Wahlvorschlag oder den Namen 
  der Bewerberinnen und Bewerber in eindeutig bezeichnender Weise kenn-
  zeichnen. Sie können vorgedruckte Bewerberinnen und Bewerber strei-
  chen; in diesem Fall sind die übrigen Bewerberinnen und Bewerber dann 
  gewählt, wenn der Wahlvorschlag in der Kopfl eiste gekennzeichnet wurde. 
  Die Stimmberechtigten können Stimmen an andere wählbare Personen 
  vergeben, indem sie diese in eindeutig bezeichnender Weise auf dem 
  Stimmzettel handschriftlich hinzufügen. 

 b) Wenn der Stimmzettel keinen Wahlvorschlag enthält, vergeben die Stimm-
  berechtigten ihre Stimmen dadurch, dass sie wählbare Personen in eindeu-
  tig bezeichnender Weise auf dem Stimmzettel handschriftlich eintragen.
  Gewählt sind die Personen in der Reihenfolge der Stimmenzahlen.

4.2 Wahl der ersten Bürgermeisterin und des ersten Bürgermeisters sowie 
  der Landrätin und des Landrats:

  Jede stimmberechtigte Person hat eine Stimme. Auf den anschließend 
  abgedruckten Stimmzetteln1) ist erläutert, wie die Stimmzettel zu kenn-
  zeichnen sind. 

4.3 Die gekennzeichneten Stimmzettel sind mehrfach so zu falten, dass der 
  Inhalt verdeckt ist.

5.  Jede wahlberechtigte Person kann ihr Wahlrecht nur einmal und nur 
  persönlich ausüben. Eine Ausübung des Wahlrechts durch einen Vertreter 
  anstelle des Wahlberechtigten ist unzulässig (Art. 3 Abs. 4 Satz 2 des 
  Gemeinde- und Landkreiswahlgesetzes). Eine wahlberechtigte Person, der 
  des Lesens unkundig oder wegen einer Behinderung an der Abgabe seiner 
  Stimme gehindert ist, kann sich hierzu der Hilfe einer anderen Person 
  bedienen. Die Hilfeleistung ist auf technische Hilfe bei der Kundgabe 
  einer vom Wahlberechtigten selbst getroffenen und geäußerten Wahlent-
  scheidung beschränkt. Unzulässig ist eine Hilfeleistung, die unter miss-
  bräuchlicher Einfl ussnahme erfolgt, die selbstbestimmte Willensbildung 
  oder Entscheidung der wahlberechtigten Person ersetzt oder verändert 
  oder wenn ein Interessenkonfl ikt der Hilfsperson besteht (Art. 3 Abs. 5 des 
  Gemeinde- und Landkreiswahlgesetzes).

  Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis einer Wahl herbei-
  führt oder das Ergebnis verfälscht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jah-
  ren oder mit Geldstrafe bestraft. Unbefugt wählt auch, wer im Rahmen zu-
  lässiger Assistenz entgegen der Wahlentscheidung des Wahlberechtigten 
  oder ohne eine geäußerte Wahlentscheidung des Wahlberechtigten eine 
  Stimme abgibt. Der Versuch ist strafbar (§ 107a Abs. 1 und 3 StGB).

30. Januar 2026
Hans Wittauer
Gemeinschaftsvorsitzender

1) Niederlegung der Stimmzettelmuster in der Gemeindeverwaltung: Die Stimm-
zettelmuster liegen während der allgemeinen Dienststunden in der Gemeinde-
verwaltung zur Einsichtnahme bereit. Aus den Stimmzetteln ergibt sich, wie viele 
Stimmen die Stimmberechtigten haben.

Bekanntmachung
über die Einsicht in die Wählerverzeichnisse 

und die Erteilung von Wahlscheinen für die Wahl des 
Gemeinderats, ersten Bürgermeisters, Kreistags und 

Landrats am 8. März 2026

1.  Das Wählerverzeichnis für die oben bezeichnete Wahl der Stimmbezirke 
  der Gemeinden Emtmannsberg, Kirchenpingarten, Seybothenreuth und 
  Weidenberg wird in der Zeit vom 16.02.2026 bis 20.02.2026 (20. bis 16. 
  Tag vor der Wahl) während der allgemeinen Öffnungszeiten in der Verwal-
  tungsgemeinschaft Weidenberg, Einwohnermeldeamt, Rathausplatz 9, 

  95466 Weidenberg für Wahlberechtigte zur Einsicht bereitgehalten. 
  Wahlberechtigte können die Richtigkeit oder Vollständigkeit der zu ihrer 
  Person im Wählerverzeichnis eingetragenen Daten überprüfen. Die Rich-
  tigkeit oder Vollständigkeit der Daten von anderen im Wählerverzeichnis 
  eingetragenen Personen können Wahlberechtigte nur überprüfen, wenn 
  Tatsachen glaubhaft gemacht werden, aus denen sich eine Unrichtigkeit 
  oder Unvollständigkeit des Wählerverzeichnisses ergeben kann. Das Recht 
  zur Überprüfung besteht nicht hinsichtlich der Daten von Wahlberechtigten, 
  für die im Melderegister eine Auskunftssperre gemäß § 51 Absatz 1 des 
  Bundesmeldegesetzes eingetragen ist. Das Wählerverzeichnis wird im au-
  tomatisierten Verfahren geführt.

2.  Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis eingetragen ist oder einen 
  Wahlschein hat.

  Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig oder unvollständig hält, kann 
  innerhalb der oben genannten Einsichtsfrist Beschwerde einlegen. Die Be-
  schwerde kann schriftlich oder durch Erklärung zur Niederschrift eingelegt 
  werden.

3.  Wahlberechtigte, die in einem Wählerverzeichnis eingetragen sind, erhalten 
  spätestens am 15.02.2026 (21. Tag vor dem Wahltag) eine Wahlbenach-
  richtigung samt Vordruck für einen Antrag auf Erteilung eines Wahlscheins. 
  Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, aber glaubt, wahlberechtigt 
  zu sein, muss Beschwerde gegen das Wählerverzeichnis einlegen, andern-
  falls besteht die Gefahr, das Wahlrecht nicht ausüben zu können.

4.  Wer in einem Wählerverzeichnis eingetragen ist und keinen Wahlschein 
  besitzt, kann nur in dem Stimmbezirk abstimmen, in dem die Eintragung in 
  das Wählerverzeichnis besteht.

5.  Wer einen Wahlschein hat, kann das Stimmrecht ausüben

5.1 bei Gemeindewahlen durch Stimmabgabe in jedem Abstimmungsraum der 
  Gemeinde, die den Wahlschein ausgestellt hat,

5.2 bei Landkreiswahlen durch Stimmabgabe in jedem Abstimmungsraum 
  innerhalb des Landkreises; gilt der Wahlschein zugleich für Gemeindewah-
  len, kann die Stimmabgabe hierfür nur in dieser Gemeinde erfolgen,

5.3 durch Briefwahl.

6.  Einen Wahlschein erhält auf Antrag

6.1 eine in das Wählerverzeichnis eingetragene wahlberechtigte Person.

  Der Wahlschein kann bis zum Freitag, 06.03.2026, 15 Uhr
  bei der Verwaltungsgemeinschaft Weidenberg, Einwohnermeldeamt, 
  Rathausplatz 9,95466 Weidenberg schriftlich, elektronisch oder mündlich 
  (nicht aber telefonisch) beantragt werden. Wenn bei nachgewiesener 
  plötzlicher Erkrankung der Wahlraum nicht oder nur unter unzumutbaren 
  Schwierigkeiten aufgesucht werden kann, kann der Antrag noch bis zum 
  Wahltag, 15 Uhr, gestellt werden.

6.2 eine nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene wahlberechtigte Person, 
  wenn

 a)  sie nachweist, dass sie ohne ihr Verschulden die Antragsfrist auf Aufnahme 
  in das Wählerverzeichnis nach § 15 Abs. 6 Gemeinde- und Landkreiswahl-
  ordnung oder die Einspruchsfrist gegen das Wählerverzeichnis nach Art. 12 
  Abs. 3 Satz 1 Gemeinde- und Landkreiswahlgesetz (vgl. Nrn. 1 und 3) ver-
  säumt hat,
 b) ihr Wahlrecht erst nach Ablauf der unter a) genannten Antrags- oder 
  Beschwerdefristen entstanden ist,
 c)  ihr Wahlrecht im Beschwerdeverfahren festgestellt worden ist und sie nicht 
  in ein Wählerverzeichnis eingetragen wurde.

  Diese Wahlberechtigten können bei der in Nr. 6.1 bezeichneten Stelle den 
  Antrag auf Erteilung eines Wahlscheins noch bis zum Wahltag, 15 Uhr, 
  schriftlich, elektronisch oder mündlich (nicht aber telefonisch) stellen. 
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7.  Wer den Antrag für eine andere Person stellt, muss durch Vorlage einer 
  schriftlichen Vollmacht nachweisen, dass sie oder er dazu berechtigt ist. 
  Kann eine wahlberechtigte Person infolge einer Behinderung weder den 
  Wahlschein selbst beantragen noch einem Dritten eine Vollmacht erteilen, 
  darf sie sich der Unterstützung einer Person ihres Vertrauens bedienen. 
  Diese hat unter Angabe ihrer Personalien glaubhaft zu machen, dass die 
  Antragstellung dem Willen der wahlberechtigten Person entspricht.

8.  Mit dem Wahlschein erhält die wahlberechtigte Person

 a)  je einen Stimmzettel für jede oben bezeichnete Wahl,
 b)  einen Stimmzettelumschlag für alle Stimmzettel,
 c)  einen roten Wahlbriefumschlag mit der Anschrift, an die der Wahlbrief zu 
  übersenden ist,
 d)  ein Merkblatt für die Briefwahl.

  Wahlschein und Briefwahlunterlagen werden übersandt oder amtlich über-
  bracht. Verlorene Wahlscheine werden nicht ersetzt. Versichert eine wahl-
  berechtigte Person glaubhaft, dass ihr der beantragte Wahlschein nicht zu-
  gegangen ist, kann ihr bis zum Tag vor der Wahl, 12 Uhr, ein neuer Wahl-
  schein erteilt werden.

9.  Wahlschein und Briefwahlunterlagen können auch durch die Wahlberech-
  tigten persönlich abgeholt werden. An andere Personen können diese 
  Unterlagen nur ausgehändigt werden, wenn die Berechtigung zur Empfang-
  nahme durch Vorlage einer schriftlichen Vollmacht und einen amtlichen 
  Ausweis nachgewiesen wird und die bevollmächtigte Person nicht mehr als 
  vier Wahlberechtigte vertritt; dies hat sie der Gemeinde vor dem Empfang 
  der Unterlagen schriftlich zu versichern. Die bevollmächtigte Person muss 
  bei Abholung der Unterlagen das 16. Lebensjahr vollendet haben; auf Ver-

  langen hat sie sich auszuweisen. Kann eine wahlberechtigte Person infolge 
  einer Behinderung weder die Unterlagen selbst abholen noch einem Dritten 
  eine Vollmacht erteilen, darf sie sich der Hilfe einer Person ihres Vertrauens 
  bedienen. Diese hat unter Angabe ihrer Personalien glaubhaft zu machen, 
  dass sie entsprechend dem Willen der wahlberechtigten Person handelt.

10. Eine wahlberechtigte Person, die des Lesens unkundig oder wegen einer 
  Behinderung an der Abgabe ihrer Stimme gehindert ist, kann sich zur 
  Stimmabgabe der Hilfe einer anderen Person bedienen. Die Hilfsperson 
  muss das 16. Lebensjahr vollendet haben. Die Hilfeleistung ist auf techni-
  sche Hilfe bei der Kundgabe einer von der stimmberechtigten Person selbst 
  getroffenen und geäußerten Wahlentscheidung beschränkt. Unzulässig ist 
  eine Hilfeleistung, die unter missbräuchlicher Einfl ussnahme erfolgt, die 
  selbstbestimmte Willensbildung oder Entscheidung der wahlberechtig-
  ten Person ersetzt oder verändert oder wenn ein Interessenkonfl ikt der 
  Hilfsperson besteht. Die Hilfsperson ist zur Geheimhaltung der Kenntnis-
  se verpfl ichtet, die sie bei der Hilfeleistung von der Wahl einer anderen 
  Person erlangt hat.

11.  Bei der Briefwahl müssen die Wahlberechtigten dafür sorgen, dass der 
  Wahlbrief, in dem sich der Wahlschein und der verschlossene Stimmzette-
  lumschlag (mit den jeweils zugehörigen Stimmzetteln) befi nden, bei der auf 
  dem Wahlbriefumschlag angegebenen Stelle spätestens am Wahltag bis 18 
  Uhr eingeht.

  Nähere Hinweise darüber, wie die Briefwahl auszuüben ist, ergeben sich 
  aus dem Merkblatt für die Briefwahl.

30. Januar 2026
Hans Wittauer
Gemeinschaftsvorsitzender

Bekanntmachung 
über die Form der Verkündung des vorläufi gen Wahler-
gebnisses der Wahl des Gemeinderats und des Ersten 

Bürgermeisters am 8. März 2026;
Fristbeginn für die Annahme der Wahl

Das ermittelte vorläufi ge Ergebnis der Wahl des Gemeinderats und des Ersten 
Bürgermeisters wird unter dem Vorbehalt der Feststellung des abschließenden 
Wahlergebnisses durch den Wahlausschuss in folgender Form am 9. März 2026 
gegenüber der Öffentlichkeit verkündet:

 •  durch Veröffentlichung auf der Homepage der Gemeinde Emtmannsberg 
  www.emtmannsberg.de
 • durch Anschlag im Ort Emtmannsberg, Bekanntmachungstafel Dorfstraße.

Wird das Ergebnis nachträglich mit der Folge berichtigt, dass eine andere Person 
gewählt ist, wird dies in gleicher Weise verkündet.

Entscheidend für den Beginn der Wochenfrist nach Art 47 Abs. 1 Satz 1 GLKrWG, 
binnen der aufgrund eines Wahlvorschlags gewählte Personen schriftlich oder zur 
Niederschrift bei der Gemeindeverwaltung die Wahl ablehnen können, ist 

 • der Zeitpunkt der Veröffentlichung auf der Homepage der 
  Gemeinde Emtmannsberg.
 • der Zeitpunkt des Anschlags im Ort Emtmannsberg, Bekanntmachungstafel 
  Ortsmitte Dorfplatz.

Nach Ablauf der Wochenfrist gilt die Wahl als angenommen.

Das gleiche gilt im Falle einer nachträglichen Berichtigung.
Hier ist entscheidend für den Beginn der Wochenfrist der Zeitpunkt der Verkün-
dung der Berichtigung.

30. Januar 2026
Thomas Kreil
Gemeindewahlleiter

Der Wahlleiter der Gemeinde Emtmannsberg

Bekanntmachung
der Sitzung des Gemeindewahlausschusses zur 

Feststellung des abschließenden Ergebnisses der 
Wahl des Gemeinderats und des Ersten Bürgermeisters

am 8. März 2026

Die Sitzung des Gemeindewahlausschusses zur Feststellung des abschließenden 
Ergebnisses der Wahl des Gemeinderats und des Ersten Bürgermeisters fi ndet am 

Dienstag, 31. März 2026 um 18:30 Uhr im Bürgersaal 
des Schlosses Emtmannsberg

statt.

EMTMANNSBERG
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Der Wahlausschuss verhandelt, berät und entscheidet in öffentlicher Sitzung, 
soweit nicht Rücksichten auf das Wohl der Allgemeinheit oder auf berechtigte 
Ansprüche Einzelner entgegenstehen (Art. 17 Abs. 2 GLKrWG). In diesen Fällen 
berät und entscheidet er in nichtöffentlicher Sitzung über den Ausschluss der Öf-
fentlichkeit. Beschlüsse, die in nichtöffentlicher Sitzung gefasst wurden, werden 
der Öffentlichkeit bekannt gegeben, sobald die Gründe für die Geheimhaltung 
weggefallen sind.

Sollte eine weitere Sitzung notwendig werden, wird Ort und Zeitpunkt ebenfalls 
rechtzeitig bekannt gemacht.

Emtmannsberg, 16. Februar 2026
Thomas Kreil
Gemeindewahlleiter

KIRCHENPINGARTEN

Bekanntmachung 
über die Form der Verkündung des vorläufi gen 

Wahlergebnisses der Wahl des Gemeinderats und 
des Ersten Bürgermeisters am 8. März 2026;

Fristbeginn für die Annahme der Wahl
Das ermittelte vorläufi ge Ergebnis der Wahl des Gemeinderats und des Ersten 
Bürgermeisters wird unter dem Vorbehalt der Feststellung des abschließenden 
Wahlergebnisses durch den Wahlausschuss in folgender Form am 9. März 2026 
gegenüber der Öffentlichkeit verkündet:

 • durch Veröffentlichung auf der Homepage der Gemeinde Kirchenpingarten 
  www.kirchenpingarten.de
 • durch Anschlag an der Gemeindekanzlei Kirchenpingarten

Wird das Ergebnis nachträglich mit der Folge berichtigt, dass eine andere Person 
gewählt ist, wird dies in gleicher Weise verkündet.

Entscheidend für den Beginn der Wochenfrist nach Art 47 Abs. 1 Satz 1 GLKrWG, 
binnen der aufgrund eines Wahlvorschlags gewählte Personen schriftlich oder zur 
Niederschrift bei der Gemeindeverwaltung die Wahl ablehnen können, ist 

 • der Zeitpunkt der Veröffentlichung auf der Homepage der Gemeinde 
  Kirchenpingarten.
 • der Zeitpunkt des Anschlags an der Gemeindekanzlei Kirchenpingarten.

Nach Ablauf der Wochenfrist gilt die Wahl als angenommen.

Das gleiche gilt im Falle einer nachträglichen Berichtigung.
Hier ist entscheidend für den Beginn der Wochenfrist der Zeitpunkt der Verkün-
dung der Berichtigung.

30. Januar 2026
Claudia Mayer, Gemeindewahlleiterin

Die Wahlleiterin der Gemeinde Kirchenpingarten

Bekanntmachung
der Sitzung des Gemeindewahlausschusses zur 

Feststellung des abschließenden Ergebnisses der 
Wahl des Gemeinderats und des Ersten Bürgermeisters

am 8. März 2026

Die Sitzung des Gemeindewahlausschusses zur Feststellung des abschließenden 
Ergebnisses der Wahl des Gemeinderats und des Ersten Bürgermeisters fi ndet am 

Dienstag, 31. März 2026 um 18:30 Uhr in der 
Gemeindekanzlei Kirchenpingarten

statt.

Der Wahlausschuss verhandelt, berät und entscheidet in öffentlicher Sitzung, 
soweit nicht Rücksichten auf das Wohl der Allgemeinheit oder auf berechtigte 
Ansprüche Einzelner entgegenstehen (Art. 17 Abs. 2 GLKrWG). In diesen Fällen 
berät und entscheidet er in nichtöffentlicher Sitzung über den Ausschluss der Öf-
fentlichkeit. Beschlüsse, die in nichtöffentlicher Sitzung gefasst wurden, werden 
der Öffentlichkeit bekannt gegeben, sobald die Gründe für die Geheimhaltung 
weggefallen sind.

Sollte eine weitere Sitzung notwendig werden, wird Ort und Zeitpunkt ebenfalls 
rechtzeitig bekannt gemacht.

Kirchenpingarten, 16. Februar 2026
Claudia Mayer
Gemeindewahlleiterin
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Bekanntmachung 
über die Form der Verkündung des vorläufi gen Wahler-
gebnisses der Wahl des Gemeinderats und des Ersten 

Bürgermeisters am 8. März 2026;
Fristbeginn für die Annahme der Wahl

Das ermittelte vorläufi ge Ergebnis der Wahl des Gemeinderats und des Ersten 
Bürgermeisters wird unter dem Vorbehalt der Feststellung des abschließenden 
Wahlergebnisses durch den Wahlausschuss in folgender Form am 9. März 2026 
gegenüber der Öffentlichkeit verkündet:

 • durch Veröffentlichung auf der Homepage der Gemeinde Seybothenreuth 
  www.seybothenreuth.de
 • durch Anschlag am Rathaus Seybothenreuth

Wird das Ergebnis nachträglich mit der Folge berichtigt, dass eine andere Person 
gewählt ist, wird dies in gleicher Weise verkündet.

Entscheidend für den Beginn der Wochenfrist nach Art 47 Abs. 1 Satz 1 GLKrWG, 
binnen der aufgrund eines Wahlvorschlags gewählte Personen schriftlich oder zur 
Niederschrift bei der Gemeindeverwaltung die Wahl ablehnen können, ist 

 • der Zeitpunkt der Veröffentlichung auf der Homepage der Gemeinde 
  Seybothenreuth.
 • der Zeitpunkt des Anschlags am Rathaus Seybothenreuth.

Nach Ablauf der Wochenfrist gilt die Wahl als angenommen.

Das gleiche gilt im Falle einer nachträglichen Berichtigung.
Hier ist entscheidend für den Beginn der Wochenfrist der Zeitpunkt der Verkün-
dung der Berichtigung.

30. Januar 2026
Reinhard Preißinger
Gemeindewahlleiter

Der Wahlleiter der Gemeinde Seybothenreuth

Bekanntmachung
der Sitzung des Gemeindewahlausschusses zur 

Feststellung des abschließenden Ergebnisses der 
Wahl des Gemeinderats und des Ersten Bürgermeisters

am 8. März 2026

Die Sitzung des Gemeindewahlausschusses zur Feststellung des abschließenden 
Ergebnisses der Wahl des Gemeinderats und des Ersten Bürgermeisters fi ndet am 

Dienstag, 31. März 2026 um 18:30 Uhr im Sitzungssaal 
des Rathauses Seybothenreuth

statt.

Der Wahlausschuss verhandelt, berät und entscheidet in öffentlicher Sitzung, 
soweit nicht Rücksichten auf das Wohl der Allgemeinheit oder auf berechtigte 
Ansprüche Einzelner entgegenstehen (Art. 17 Abs. 2 GLKrWG). In diesen Fällen 
berät und entscheidet er in nichtöffentlicher Sitzung über den Ausschluss der Öf-
fentlichkeit. Beschlüsse, die in nichtöffentlicher Sitzung gefasst wurden, werden 
der Öffentlichkeit bekannt gegeben, sobald die Gründe für die Geheimhaltung 
weggefallen sind.

Sollte eine weitere Sitzung notwendig werden, wird Ort und Zeitpunkt ebenfalls 
rechtzeitig bekannt gemacht.

Seybothenreuth, 16. Februar 2026
Reinhard Preißinger
Gemeindewahlleiter

Europäischer Sozialfonds Plus 2021 – 2027 
Arbeiten und leben in Bayern – Zukunftschancen 

für Europa 
Bestandsförderung im Vorschulbereich-Aktion 8

Der Anstellungsschlüssel ist der wichtigste strukturelle Indikator für die Qualität in 
der frühkindlichen Bildung, Erziehung und Betreuung. Ziel der Bestandsförderung 
ist es daher, die aufgebaute Struktur zur Reduzierung von Benachteiligungen im 
frühkindlichen Bildungs- und Betreuungsbereich aufgrund unterschiedlicher fi -
nanzieller regionaler Gegebenheiten in den Gemeinden fortzuführen. Durch eine 
personelle Verstärkung des pädagogischen Personals im Rahmen der Förderung 
und der daraus resultierenden Verbesserung des Anstellungsschlüssels in Kin-
dertageseinrichtungen in fi nanzschwachen Gemeinden soll Chancengleichheit 
für ein förderliches, kindliches Aufwachsen durch ein qualitatives Bildungs- und 
Betreuungsangebot weiterhin sichergestellt und eine Angleichung der strukturellen 
Rahmenbedingungen innerhalb des Freistaates erreicht werden. 

Gefördert wird – ergänzend zur gesetzlichen Förderung nach BayKiBiG – der zu-
sätzliche Einsatz pädagogischen Personals (Fach- und Ergänzungskräfte nach 
§ 16 AVBayKiBiG) in staatlich geförderten Kindertageseinrichtungen in fi nanz-
schwachen Gemeinden, für die 2024 eine Förderung nach den Förderhinweisen 
„Förderung im Vorschulbereich (Aktion 8)“ vom 20. Dezember 2023 gewährt wur-
de. Mit den zusätzlichen Personalressourcen soll die Qualität in den Einrichtun-
gen weiterhin sichergestellt bzw. verbessert werden, insbesondere sollen diese 
eine individuelle Förderung von Kindern ermöglichen sowie dazu beitragen, die 
Bildungs- und Erziehungspartnerschaft mit den Eltern zu intensivieren. Die Ge-
meinde Seybothenreuth erhält auch für den Zeitraum 01.01.2026 bis 31.12.2026 
wieder fi nanzielle Mittel. Zusätzlich erhalten wir vom Freistaat Bayern im Wege der 
Anteilsfi nanzierung Komplementärmittel.  

Somit eröffnet sich für die Gemeinde Seybothenreuth erneut die Möglichkeit zur 
Finanzierung der Beschäftigung von zusätzlichem Personal bzw. zusätzlichen Per-
sonalstunden in ihrer Kindertageseinrichtung. 

SEYBOTHENREUTH
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Teilnehmergemeinschaft Fenkensees
Gemeinde Seybothenreuth

Bekanntmachung und Ladung

Der Vorstand der Teilnehmergemeinschaft lädt hiermit alle Mitglieder der Teilneh-
mergemeinschaft Fenkensees zu einer Teilnehmerversammlung gemäß § 21 Abs. 
2 Flurbereinigungsgesetzt zur Wahl von Vorstandsmitgliedern und Stellvertretern.

Die Teilnehmerversammlung fi ndet am
Freitag, den 27. März 2026 um 19:30 Uhr
im Gemeinschaftsraum in Fenkensees

statt.

Tagesordnung: 
 • Bericht des Vorsitzenden des Vorstands der Teilnehmergemeinschaft
 • Entlastung des Vorstands und des Kassenführers
 • Neuwahl des Vorstands der Teilnehmergemeinschaft
 • Notwendige Wegebaumaßnahmen
 • Allgemeine Aussprache

Das Flurbereinigungsverfahren Fenkensees wurde mit der Schlussfeststellung 
vom 10.05.1966 abgeschlossen. Da die Aufgaben der Teilnehmergemeinschaft zu 
diesem Zeitpunkt noch nicht abgeschlossen waren, blieb die Teilnehmergemein-
schaft bestehen.
Da die letzte Vorstandswahl schon längere Zeit zurückliegt, ist die Neuwahl eines 
Vorstands dringend erforderlich.
Wahl  und stimmberechtigt sind die am Termin anwesenden Teilnehmer. Teilneh-
mer sind die Personen, die im ehemaligen Verfahrensgebiet Grundeigentum oder 
Erbbaurechte haben. Die Vertretung durch Bevollmächtigte, die nicht selbst wahl-
berechtigt sein müssen, ist zulässig. Bevollmächtigte haben sich in der Versamm-
lung durch eine schriftliche Vollmacht auszuweisen. 
Jeder Teilnehmer oder Bevollmächtigte hat eine Stimme. Gemeinschaftliche Ei-
gentümer gelten als ein Teilnehmer, welche sich über die Stimmabgabe einig sein 
müssen; andernfalls müssen sie von der Stimmabgabe ausgeschlossen werden. 
Teilnehmer, die abwesend sind und sich nicht mit beglaubigter Vollmacht vertreten 
lassen, können ihre Stimme nicht nachträglich geltend machen.

Um zahlreiches Erscheinen wird gebeten.

Fenkensees, den 12. Februar 2026
Der Vorsitzende / stellvertretende Vorsitzende des Vorstands
gez. Hans Potzel

MARKT WEIDENBERG

Bekanntmachung 
über die Form der Verkündung des vorläufi gen Wahler-
gebnisses der Wahl des Gemeinderats und des Ersten 

Bürgermeisters am 8. März 2026;
Fristbeginn für die Annahme der Wahl

Das ermittelte vorläufi ge Ergebnis der Wahl des Gemeinderats und des Ersten 
Bürgermeisters wird unter dem Vorbehalt der Feststellung des abschließenden 
Wahlergebnisses durch den Wahlausschuss in folgender Form am 9. März 2026 
gegenüber der Öffentlichkeit verkündet:

 • durch Veröffentlichung auf der Homepage des Marktes Weidenberg 
  www.markt-weidenberg.de
 • durch Anschlag im/am Rathaus Weidenberg.

Wird das Ergebnis nachträglich mit der Folge berichtigt, dass eine andere Person 
gewählt ist, wird dies in gleicher Weise verkündet.

Entscheidend für den Beginn der Wochenfrist nach Art 47 Abs. 1 Satz 1 GLKrWG, 
binnen der aufgrund eines Wahlvorschlags gewählte Personen schriftlich oder zur 
Niederschrift bei der Gemeindeverwaltung die Wahl ablehnen können, ist 

 • der Zeitpunkt der Veröffentlichung auf der Homepage des 
  Marktes Weidenberg.
 • der Zeitpunkt des Anschlags im/am Rathaus Weidenberg.

Nach Ablauf der Wochenfrist gilt die Wahl als angenommen.

Das gleiche gilt im Falle einer nachträglichen Berichtigung.
Hier ist entscheidend für den Beginn der Wochenfrist der Zeitpunkt der Verkün-
dung der Berichtigung.

30. Januar 2026
Klaus Bauer
Gemeindewahlleiter

Der Wahlleiter des Marktes Weidenberg

Bekanntmachung
der Sitzung des Gemeindewahlausschusses zur 

Feststellung des abschließenden Ergebnisses der 
Wahl des Gemeinderats und des Ersten Bürgermeisters

am 8. März 2026

Die Sitzung des Gemeindewahlausschusses zur Feststellung des abschließenden 
Ergebnisses der Wahl des Gemeinderats und des Ersten Bürgermeisters fi ndet am 

Dienstag, 31. März 2026 um 18:30 Uhr im Sitzungssaal 
des Rathauses Weidenberg

statt.

Der Wahlausschuss verhandelt, berät und entscheidet in öffentlicher Sitzung, 
soweit nicht Rücksichten auf das Wohl der Allgemeinheit oder auf berechtigte 
Ansprüche Einzelner entgegenstehen (Art. 17 Abs. 2 GLKrWG). In diesen Fällen 
berät und entscheidet er in nichtöffentlicher Sitzung über den Ausschluss der Öf-
fentlichkeit. Beschlüsse, die in nichtöffentlicher Sitzung gefasst wurden, werden 
der Öffentlichkeit bekannt gegeben, sobald die Gründe für die Geheimhaltung 
weggefallen sind.

Sollte eine weitere Sitzung notwendig werden, wird Ort und Zeitpunkt ebenfalls 
rechtzeitig bekannt gemacht.

Weidenberg, 16. Februar 2026
Klaus Bauer
Gemeindewahlleiter
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Vollzug des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) und der 
Bayer. Wassergesetzes (BayWG); sowie des Gesetzes 

über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG);
Antrag auf Durchführung eines Planfeststellungsverfah-
rens nach § 68 WHG für die Erstellung eines Hochwas-

serrückhaltebeckens Bauernhöfen 
Zugleich:

Antrag auf Durchführung einer Umweltverträglichkeits-
prüfung nach § 15 ff. UVPG

1. Vorhaben
Mit dem Ziel, die Stadt Bayreuth vor einem 100-jährlichen Hochwasserereignis 
unter 
Berücksichtigung des erwarteten Klimawandels durch den Bau von Hochwas-
serrückhaltebecken zu schützen, wurde ein Hochwasserschutzkonzept ent-
wickelt und die benötigten Flächen im Rahmen des Raumordnungsverfahren 
Hochwasserschutz Bayreuth 
gesichert. 
Das erste der vorgesehenen Hochwasserrückhaltebecken, das als „Einschöp-
fung 
Bayreuth“ bezeichnet wird, besitzt ein Rückhaltevolumen von ca. 740.000 m³ 
und wurde im Jahr 2012 fertig gestellt. 
Im nächsten Schritt ist nun die Realisierung des Hochwasserrückhaltebeckens 
Bauernhöfen vorgesehen. Dieses soll ein Volumen von 950.000 m³ zurückhal-
ten. Es befi ndet sich östlich des Ortsteils Aichig und endet an der Bruckmühle 
in der Gemeinde Weidenberg. Nördlich des geplanten Trockenbeckens verläuft 
die Bahnlinie Weiden – Neuenmarkt Wirsberg. 

Mit Schreiben vom 08.01.2026 hat der Freistaat Bayern, vertreten durch das 
Wasserwirtschaftsamt Hof, eine Erlaubnis und Genehmigung zum Bau und Be-
trieb des Hochwas-serrückhaltebeckens Bauernhöfen beantragt. 
Als Teil der Antragsunterlagen wurde ein Bericht zu den voraussichtlichen Um-
weltauswirkungen des Vorhabens (UVP-Bericht) nach § 16 UVPG vorgelegt.

Das Vorhaben stellt einen Gewässerausbau dar und bedarf nach §§ 68 Abs. 
1, 70 
Abs. 1 WHG i. V. m. Art. 72 ff. BayVwVfG der wasserrechtlichen Planfeststel-
lung.
Bei dem auszubauenden Gewässer handelt es sich um den Roten Main, im 
Projektgebiet ein Gewässer II. Ordnung.

Derartige Ausbaumaßnahmen fallen unter Ziff. 13.6.2 und 13.13 der Anlage 
1 UVPG. Für das Vorhaben ist grundsätzlich eine allgemeine Vorprüfung des 
Einzelfalls nach den Maßgaben des UVPG durchzuführen.
Das Vorhaben wird auf Antrag des Vorhabensträgers einer Umweltverträglich-
keitsprü-fung nach § 15 ff. UVPG unterzogen, § 5 Abs. 1 Nr. 1, § 7 Abs. 3 UVPG.
Diese Feststellung ist gem. § 5 Abs. 3 Satz 1 UVPG nicht selbständig anfecht-
bar.
Für das Vorhaben wurde eine Umweltverträglichkeitsprüfung nach dem Um-
weltverträglichkeitsprüfungsgesetz (UVPG) durchgeführt.
Das Vorhaben wird hiermit gem. Art. 69 BayWG i. V. m. Art. 73 Abs. 5 BayV-
wVfG 
bekannt gemacht. Die Bekanntmachung dient gleichzeitig auch der Öffentlich-
keitsbeteiligung nach § 18 UVPG und der Unterrichtung der Öffentlichkeit zu 
den Umweltauswirkungen des Vorhabens gem. § 19 Abs. 1 UVPG.

2. Auslegung
Die Planunterlagen mit Antragsdatum vom 08.01.2026 liegen in der Zeit vom 
02.03.2026 bis zum 02.04.2026
 a. bei der Stadt Bayreuth, Amt für Umwelt- und Klimaschutz, Wilhelm-Pitz--
  Straße 1, Gebäudeteil A, 1. Stock, Zimmer 1.06 – vorherige Terminver-
  einbarung notwendig (Tel. 09 21 25 14 03) –
 b. bei der Verwaltungsgemeinschaft Weidenberg, Rathausplatz 2, 95466 
  Weidenberg, Zimmer 16 (1. Stock) während der allgemeinen Dienststun-
  den (Montag bis Freitag von 08.00 bis 12.00 Uhr und zusätzlich Mittwoch 
  von 13:30 bis 16:00 Uhr. Nach telefonischer Vereinbarung ist ein Termin 
  auch außerhalb der regulären Öffnungszeiten möglich.)

zur Einsichtnahme aus.

Hinweis nach Art. 27a BayVwVfG:
Zusätzlich sind der Inhalt der ortsüblichen Bekanntmachung und die Planun-
terlagen sowie der UVP-Bericht auf der Homepage der Stadt Bayreuth (www.
bayreuth.de) verfügbar (Startseite => Rathaus, Bürgerservice => Planen, Bau-
en => Planfeststellungsverfahren) und können dort unter dem Kurz Link www.
bayreuth.de/rathaus-buergerservice/planen-bauen/planfeststellungsverfahren/
hochwasserrueckhaltebecken-bauernhoefen 
eingesehen werden. 

Diese Bekanntmachung sowie die Planunterlagen sind außerdem über das 
zentrale UVP-Portal der Länder (https://www.uvp-verbund.de) zugänglich (§ 20 
Abs. 2 UVPG).

Maßgeblich sind die ortübliche Bekanntmachung und der Inhalt der zur Einsicht 
ausgelegten Unterlagen in Papierform.

3. Anhörungsverfahren, Einwendungsvorschriften
Jeder, dessen Belange durch das Vorhaben berührt werden, kann bis spätes-
tens zwei Wochen nach Ablauf der Auslegungsfrist (= bis zum 16.04.2026) 
schriftlich oder zur 
Niederschrift bei der Stadt Bayreuth – Amt für Umwelt- und Klimaschutz – oder 
bei der Verwaltungsgemeinschaft Weidenberg Einwendungen gegen den Plan 
erhaben.
Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass etwaige Einwendungen oder 
Stellung-nahmen von Vereinigungen im Sinne des Art. 73 Abs. 4 Satz 5 Bay-
VwVfG, die auf Grund einer Anerkennung nach anderen Rechtsvorschriften 
befugt sind, Rechtsbehelfe nach der Verwaltungsgerichtsordnung gegen die 
Entscheidung nach Art. 74 BayVwVfG einzulegen, bis spätestens zwei Wochen 
nach Ablauf der Auslegungsfrist (= bis zum 16.04.202) schriftlich oder Nieder-
schrift bei der Stadt Bayreuth – Amt für Umwelt- und Klimaschutz – oder bei der 
Verwaltungsgemeinschaft Weidenberg vorzubringen sind. 
Mit Ablauf der Einwendungsfrist sind alle Einwendungen oder Stellungnahmen 
von Ver-einigungen nach Art. 73 Abs. 4 Satz 5 BayVwVfG ausgeschlossen, die 
nicht auf beson-deren privatrechtlichen Titeln beruhen. 
Die durch Einsichtnahme in den Plan, durch Erhebung von Einwendungen so-
wie durch Abgabe von Stellungsnahmen und durch Teilnahme am Erörterungs-
termin entstehen Aufwendungen werden nicht erstattet.

4. Erörterungstermin
Ort und Zeitpunkt des nach § 69 Satz 2 i. V. m. § 73 Abs. 6 BayVwVfG erfor-
derlichen Erörterungstermins werden mindestens eine Woche vorher ortsüblich 
bekannt gemacht wird. Diejenigen, die Einwendungen erhoben haben, werden 
von dem Erörterungstermin schriftlich benachrichtigt. 
Personen, die Einwendungen erhoben haben oder die Vereinigungen im Sinne 
des Art. 73 Abs. 4 Satz 5 BayVwVfG, die Stellungnahmen abgegeben haben, 
können von dem Erörterungstermin durch öffentliche Bekanntmachung be-
nachrichtigt werden, wenn mehr als 50 Benachrichtigungen vorzunehmen sind. 
Bei Ausbleiben eines Beteiligten kann beim Erörterungstermin auch ohne ihn 
verhandelt werden (Art. 67 Abs. 1 Satz 2 BayVwVfG). Verspätete Einwendun-
gen können bei der Erörterung und Entscheidung unberücksichtigt bleiben. 
Es wird darauf hingewiesen, dass unter gewissen Voraussetzungen von der 
Durchführung eines Erörterungstermins abgesehen werden kann (§ 70 Abs. 
1 WHG, Art. 69 BayWG, Art. 73 Abs. 6 BayVwVfG, Art. 67 Abs. 2, Art. 78a 
BayVwVfG). 

5. Entscheidung über die Einwendungen
Die Zustellung der Entscheidung über die Einwendungen kann durch öffent-
liche Bekanntmachung ersetzt werden kann, wenn mehr als 50 Zustellungen 
vorzunehmen sind. 

Weidenberg, 18. Februar 2026
Hans Wittauer 
Erster Bürgermeister
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Europäischer Sozialfonds Plus 2021 – 2027 
Arbeiten und leben in Bayern – Zukunftschancen 

für Europa 
Bestandsförderung im Vorschulbereich-Aktion 8

Der Anstellungsschlüssel ist der wichtigste strukturelle Indikator für die Qualität in 
der frühkindlichen Bildung, Erziehung und Betreuung. Ziel der Bestandsförderung 
ist es daher, die aufgebaute Struktur zur Reduzierung von Benachteiligungen im 
frühkindlichen Bildungs- und Betreuungsbereich aufgrund unterschiedlicher fi -
nanzieller regionaler Gegebenheiten in den Gemeinden fortzuführen. Durch eine 
personelle Verstärkung des pädagogischen Personals im Rahmen der Förderung 
und der daraus resultierenden Verbesserung des Anstellungsschlüssels in Kin-
dertageseinrichtungen in fi nanzschwachen Gemeinden soll Chancengleichheit 
für ein förderliches, kindliches Aufwachsen durch ein qualitatives Bildungs- und 
Betreuungsangebot weiterhin sichergestellt und eine Angleichung der strukturellen 
Rahmenbedingungen innerhalb des Freistaates erreicht werden. 

Gefördert wird – ergänzend zur gesetzlichen Förderung nach BayKiBiG – der zu-
sätzliche Einsatz pädagogischen Personals (Fach- und Ergänzungskräfte nach § 
16 AVBayKiBiG) in staatlich geförderten Kindertageseinrichtungen in fi nanzschwa-
chen Gemeinden, für die 2024 eine Förderung nach den Förderhinweisen „Förde-
rung im Vorschulbereich (Aktion 8)“ vom 20. Dezember 2023 gewährt wurde. Mit 
den zusätzlichen Personalressourcen soll die Qualität in den Einrichtungen weiter-
hin sichergestellt bzw. verbessert werden, insbesondere sollen diese eine individu-
elle Förderung von Kindern ermöglichen sowie dazu beitragen, die Bildungs- und 
Erziehungspartnerschaft mit den Eltern zu intensivieren. Der Markt Weidenberg 
erhält auch für den Zeitraum 01.01.2026 bis 31.12.2026 wieder fi nanzielle Mit-
tel. Zusätzlich erhalten wir vom Freistaat Bayern im Wege der Anteilsfi nanzierung 
Komplementärmittel.  

Somit eröffnet sich für den Markt Weidenberg erneut die Möglichkeit zur Finanzie-
rung der Beschäftigung von zusätzlichem Personal bzw. von zusätzlichen Perso-
nalstunden in seinen Kindertageseinrichtungen In der Au 21-Kindergarten, In der 
Au 22 und Neunkirchen a. Main. 

ENDE DER AMTLICHEN BEKANNTMACHUNGEN

AUS DEN SITZUNGEN

Sitzung Gemeinderat Emtmannsberg
am 04.02.2026

Kinderpfl egeausbildung - Kooperation KiPrax 
Beschluss:
Mit dem Abschluss der Kooperationsvereinbarung mit der Staatlichen Berufsfach-
schule für Kinderpfl ege, Bayreuth, besteht Einverständnis. Die Höhe der Vergü-
tung orientiert sich an der Mindestvergütung SEJ (Sozialpädagogisches Einfüh-
rungsjahr). 

Umriss Gemeindezentrum BA1B, Vorstellung der Planung 
Beschluss:
Mit der Planung besteht Einverständnis.

Prüfung Erlass einer Hundehalteverordnung für das 
Gemeindegebiet Emtmannsberg  
Beschluss:
Der Erlass einer Hundehalteverordnung im gewünschten Ausmaß ist rechtlich 
nicht zulässig. Das Ordnungsamt verfolgt angezeigte Einzelfälle im Rahmen der 
gesetzlichen Grundlagen des LStVG und der laufenden Rechtsprechung, was zu 
Anleinpfl ichten, oder Maulkorbpfl ichten oder sogar zur Untersagung der Tierhal-
tung führen kann. Diese Handhabung wird aufgrund der relativ wenigen angezeig-
ten Fälle favorisiert und beibehalten, da es zur Gefahrenabwehr als probates Mittel 
ausreichend ist. Die Notwendigkeit des Erlasses einer Hundehalteverordnung ist 
somit nicht gegeben.
Der Hinweis, dass einzelne Vorfälle zwingend beim Ordnungsamt anzumelden 
sind, erscheint in der nächstmöglichen Amtsblattausgabe.

EMTMANNSBERG
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KIRCHENPINGARTEN

Sitzung Gemeinderat Kirchenpingarten
am 02.02.2026

Kinderpfl egeausbildung - Kooperation KiPrax 
Beschluss:
Mit dem Abschluss der Kooperationsvereinbarung mit der Staatlichen Berufsfach-
schule für Kinderpfl ege, Bayreuth, besteht Einverständnis. Die Höhe der Vergü-
tung orientiert sich an der Mindestvergütung SEJ (Sozialpädagogisches Einfüh-
rungsjahr). 

Bestätigungsverfahren des Kommandanten der FF Tressau nach Art. 8 Abs. 
4 BayFwG (Bayerisches Feuerwehrgesetz) 
Beschluss:
Der in der Dienstversammlung der FF Tressau am 05.01.26 wiedergewählte Phil-
ipp Schmidt wird zum Kommandanten der FF Tressau bestellt. 

Sitzung Marktgemeinderat Weidenberg
am 09.02.2026

Kommunale Wärmeplanung - Vorstellung Bestands- und Potentialanalyse 
Vorstellung durch Herrn Lindner vom Institut für Energietechnik IfE GmbH.

Bestätigungsverfahren nach Art. 8 Abs. 4 BayFwG (Bayerisches Feuerwehr-
gesetz) Wahl des Kommandanten- und Stellvertreters 
der FF Neunkirchen a. Main 
Beschluss:
Der in der Dienstversammlung der FF Neunkirchen a. Main am 09.01.2026 ge-
wählte Andreas Engelbrecht wird zum Kommandanten der FF Neunkirchen a. 
Main bestellt. Herr Michael Gaevert wird zum Kommandanten-Stellvertreter be-
stellt.

Sitzung Bau- und Umweltausschuss Markt Weidenberg
am 09.02.2026

Bauantrag Fl. Nr. 1487/4, Gemarkung Weidenberg (Künsbergring), 
Neubau eines Einfamilienwohnhauses 

Bauantrag Fl. Nr. 759/2, Gemarkung Weidenberg (Gewerbegebiet 
Görschnitz); Anbau einer Stahl-Kalthalle an die Bestandshalle 5 

MARKT WEIDENBERG
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VERWALTUNGSGEMEINSCHAFT

AKTUELLES

Schulungen der Wahlhelfer für die Kommunalwahl
in der Schule Weidenberg (Aula)

EDV-Schulung
Am Mittwoch, den 4. März fi ndet um 18:30 Uhr in der Aula der Grund- und Mittel-
schule Weidenberg eine EDV-Schulung der Mitglieder der Wahlvorstände der 
Urnenstimmbezirke für die Kommunalwahl statt, am Donnerstag, 5. März um 
18:30 Uhr dann für die Mitglieder der Wahlvorstände der Briefwahlstimmbe-
zirke. 

In dieser technischen Schulung wird die Verwendung und Auszählung mit dem 
Barcodelesestift erklärt. Die Schulung richtet sich an alle Wahlhelfer, insbesondere 
aber an die Wahlvorsteher und Schriftführer.

Den ehrenamtlichen Wahlhelfern danken wir bereits heute mit der Bitte, die Schu-
lungsveranstaltung wahrzunehmen.

Probestimmzettel zur Kommunalwahl – 
jetzt online ausprobieren 

Sie wollen wissen, wie das Ausfüllen des Stimmzettels zur Kommunalwahl am 8. 
März funktioniert, bevor es ernst wird? 

Mit dem Online-Probestimmzettel geht das Schritt für Schritt zum Üben. Ideal für 
Erstwählerinnen und Erstwähler und alle, die sich vorab informieren möchten.

Mit dem Probestimmzettel können Sie unverbindlich ausprobieren, wie Kumulieren 
(Sie dürfen einer Person bis zu 3 Stimmen geben) und Panaschieren (Sie dürfen 
Personen von verschiedenen Listen wählen) funktioniert – ganz ohne Zeitdruck 
und ohne dass Stimmen verloren gehen oder ein Stimmzettel ungültig wird. So 
können Sie am Wahltag sicher sein, dass Ihre Stimmen genauso zählen, wie Sie 
es möchten.

Gemeinderatswahl:
https://wahlen.osrz-akdb.de/of-p/4725415/
2/20260308/gemeinderatswahl_vg/index.html

Kreistagswahl:
https://www.landkreis-bayreuth.de/wahl/Probe-
stimmzettel/Probestimmzettel.html

Wichtiger Hinweis:
Der Online-Probestimmzettel dient ausschließlich zum Üben und gilt nicht als 
Stimmabgabe im Zuge der Kommunalwahl.
Ihre Eingaben werden nicht gespeichert und haben keinen Einfl uss auf die tat-
sächliche Wahl. 

Die echten Stimmen werden nur durch die Teilnahme an der offi ziellen Wahl (Wahl-
lokal oder Briefwahl) abgegeben.

Verkürzter Beantragungszeitraum Briefwahl

Soll ein Wahlschein mit Briefwahlunterlagen postalisch zugestellt werden, muss 
der Antrag rechtzeitig gestellt werden, sodass eine Zustellung unter Berücksich-
tigung der Bearbeitungs- und Postlaufzeiten noch möglich ist. Dies kann durch 
das hohe Beantragungsaufkommen mehrere Tage dauern. Ein Versand und die 
Herausgabe der Briefwahlunterlagen ist aufgrund gesetzlicher Bestimmungen erst 
seit dem 16.02.2026 (Rosenmontag) möglich. 

Eine persönliche Abholung der Briefwahlunterlagen ist zu den allgemeinen Öff-
nungszeiten im Einwohnermeldeamt/ Wahlamt, Rathausplatz 9, möglich.

ACHTUNG !!!!
Beantragung der Briefwahl für eine eventuelle Stichwahl
Bitte beachten Sie, dass bei einer eventuellen Stichwahl die Briefwahlunterlagen 
für die Stichwahl nur dann automatisch an Sie zugesandt werden, wenn Sie dies 
bei der Beantragung der Briefwahlunterlagen für die Urwahl auf der Wahlbenach-
richtigung ankreuzen. Dies gilt auch dann, wenn Sie die Briefwahlunterlagen on-
line oder über das Bürgerserviceportal beantragen. 

Kommunalwahl 2026
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Wahlabend 8. März 2026 – 
Einsicht in die Auszählungsergebnisse

Am Wahlabend, Sonntag, 8. März, können der Verlauf der Auszählung sowie 
vorläufi ge Zahlen und Ergebnisse fortlaufend online auf der Internetseite www.
weidenberg.de unter der Rubrik „Wahlen und Abstimmungen“ (zusätzlich mit Ver-
knüpfung zur Seite des Landkreises Bayreuth) verfolgt werden.

Der Zutritt zur Geschäftsstelle der Verwaltungsgemeinschaft Weidenberg / Rat-
haus Weidenberg mit Nebengebäuden ist ausschließlich den Angestellten der 
VGem. Weidenberg sowie den Wahlvorstehern/Schriftführern aus den Wahlloka-
len zur Abholung sowie Überbringung der Wahlunterlagen gestattet.

Geschäftsstelle der VGem. Weidenberg – 
Schließzeiten aufgrund Kommunalwahl

Am Dienstag, 3. März 2026 bleibt die Geschäftsstelle der Verwaltungsgemein-
schaft Weidenberg wegen einer Mitarbeiterschulung zur Kommunalwahl von 
09:00 bis 12:00 Uhr geschlossen. 

Am Montag, 9. März 2026 bleibt die Geschäftsstelle der Verwaltungsgemeinschaft 
Weidenberg wegen Wahlnacharbeiten ganztägig geschlossen.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.

SiSoNetz informiert

Smartphonekurs für Seniorinnen und Senioren
Seit 10 Jahren fi nden in Kooperation mit der Verbandsschule Weidenberg kosten-
lose Smartphonekurse für Seniorinnen und Senioren statt.
Termin: Jeden Donnerstag in der Zeit von 14.30 Uhr bis 15.30 Uhr (außer in den 
Schulferien).
Veranstaltungsort: Verbandsschule Weidenberg, Schulstraße 2, Weidenberg
Anmeldung: Eine Anmeldung ist erforderlich, kann jedoch auch kurzfristig erfol-
gen (Telefon: 09278/313 30 26).

SiSoNETZ geht ins Theater
Die Theatergruppe Birk führt die Komödie „Der Wilde Westen in Klein-Böckelsdorf“ 
auf. • Termin: Samstag, 7. März 2026, Beginn: 19.30 Uhr  •  Anmeldung bis spä-
testens 3. März 2026 unter der Telefonnummer 09278/313 30 26.
Es steht nur eine begrenzte Anzahl von Karten zur Verfügung.

Präventionskabarett „Ned mit mir“ mit Tom Bauer in Speichersdorf 
SiSoNETZ ist am Donnerstag, 19.03.2026 zu Gast in der Sportarena Speichers-
dorf, Schulstraße 8.
Unter dem Motto „Ned mit mir“ erwartet Sie ein informativer und unterhaltsamer 
Nachmittag rund um das Thema Prävention. Die Veranstaltung wird präsentiert 
vom Polizeipräsidium Oberfranken, dem Seniorenbeirat des Landkreises Bay-
reuth, der Gemeinde Speichersdorf und dem Kabarettisten Tom Bauer. Freuen Sie 
sich auf Musik, Humor und wertvolle Informationen. Sie erfahren hier, wie Sie sich 
wirksam vor Enkeltricks, Schockanrufen und Internetkriminalität schützen können.
Beginn: 15.00 Uhr  •  Einlass: 14.00 Uhr – Kaffee und Kuchen stehen bereit.
Ein Fahrdienst kann unter der Telefonnummer 09278/313 30 25 organisiert wer-
den.

SiSoNETZ lädt ein
Unser Spielenachmittag für Seniorinnen und Senioren fi ndet am Dienstag, 31. 
März 2026 im Schloss im Garten, Alte Bayreuther Straße 5, Weidenberg statt.
Beginn: 14.00 Uhr. 

Wir freuen uns auf Ihren Besuch. Ein Hol- und Bringdienst kann nach rechtzeitiger 
Voranmeldung unter der Telefonnummer 09278/313 30 25 organisiert werden. 

SiSoNetz Weidenberg – Bürger helfen Bürgern
Tel.: 09278 313 30 25

Homepage: www.sisonetz.de • E-Mail: info@sisonetz.de

Sommerzeit

Die Mitteleuropäische Sommerzeit beginnt am Sonntag, 29. März 2026. Die Stun-
denzählung wird an diesem Tag um eine Stunde von 2:00 Uhr auf 3:00 Uhr vor-
gestellt.
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Fundsachen

Folgende Gegenstände wurden gefunden und können in der Geschäftsstelle der 
Verwaltungsgemeinschaft, Fundbüro, Gurtstein 11, abgeholt werden.

Fundsachen Emtmannsberg:
1 Brille, Fundort Gemeindezentrum Emtmannsberg

Fundsachen Weidenberg:
1 Schlüsselbund mit Anhänger „Audi“
1 Fahrrad „Prophete“, Fundort Volksbank Weidenberg
1 Fahrrad KHK, rot, Fundort Straße nach Fischbach-Weidenberg
1 Anhänger „Messi“ mit Kette, Fundort Weidenberg, An der Steinach, KITA
1 Schlüssel mit Anhänger, Fundort Friedhof Weidenberg
1 MTB, Bulls, schwarz, Fundort Untersteinach Bahnhof
1 Tonibox, Fundort Abzw. Heßlach-Königsheidering
1 Schlüssel mit Anhänger-Star-Wars, Fundort GMS Weidenberg
1 Schlüssel mit Anhänger „K“, Fundort GMS Weidenberg
1 Schlüssel mit Anhänger „BIV“, Fundort GMS Weidenberg
1 MTB, Fundort, GV-Straße zwischen Neunk.a.Main und Glotzdorf
1 Damenrad, Fundort Praxis Dr. Müller
1 Schiedsrichter-Set, Fundort Schule Weidenberg
1 Brille, Rügersberger Hang, Weidenberg

Fundsachen Kirchenpingarten:
1 Mountainbike, BMC, Fundort Kirmsees

Sprechtag der Versichertenberaterin 
(Versichertenältesten)

Der Sprechtag der Versichertenberaterin, Frau Maria-Anna Link, fi ndet 
am Mittwoch, 4. März 2026

von 14:00 bis 17:00 Uhr
im kleinen Besprechungszimmer, 1. Stock des Rathauses in Weidenberg,
statt.

Nächste Termine:
1. April, 6. Mai, 3. Juni

Die Versichertenberaterin gibt Rat und Auskunft in Renten- und Versicherungsan-
gelegenheiten im Auftrag der Deutschen Rentenversicherung. Sie leistet Hilfe bei 

der Beschaffung fehlender Unterlagen, nimmt Rentenanträge auf und hilft bei der 
Klärung des Beitragskontos. Sie führt das Meldeverfahren zur Krankenversiche-
rung der Rentner durch.
Die persönliche Beratung durch die Versichertenberaterin kann ausschließlich 
nach vorheriger telefonischer Terminvereinbarung unter der Tel. Nr. 09209 / 
9180716 erfolgen. 

Jagdgenossenschaft Döhlau–Görau

Hauptversammlung der Jagdgenossenschaft Döhlau–Görau am Donnerstag, den 
12.03.2026 um 19:30 Uhr im Gasthaus Raps, Görau.

Tagesordnung:
1. Begrüßung
2. Protokoll
3. Bericht des Jagdvorstehers
4. Kassenbericht und Entlastung der Vorstandschaft
5. Bericht der Jagdpächter
6. Wünsche, Anträge, Sonstiges

gez.: Heinrich Wunderlich
Jagdvorsteher

 
Jagdgenossenschaft Lankendorf – Ützdorf

Am Sonntag, den 15. März 2026 fi ndet um 20:00 Uhr die diesjährige Jahreshaupt-
versammlung in der Gastwirtschaft „Pensenhof“ in Lankendorf statt.

Tagesordnung:
1. Begrüßung
2. Verlesung der Niederschrift 2025
3. Jahresbericht des Jagdvorstehers
4. Kassenbericht
5. Kassenprüfbericht und Entlastung der Vorstandschaft
6. Beschluss über die Verwendung des Jagdpachtgeldes
7. Bericht der Jagdpächter
8. Wünsche und Anträge

gez. Hans Zapf
Jagdvorsteher

Jagdgenossenschaft Neunkirchen am Main

Am Samstag, 11.April 2026, fi ndet um 19.30 Uhr im Gemeindezentrum Neunkir-
chen am Main die Jahreshauptversammlung der Jagdgenossenschaft Neunkir-
chen am Main statt.

Tagesordnung:
1. Jagdessen
2. Begrüßung und Jahresbericht des Jagdvorstehers
3. Verlesen der Niederschrift 2025
4. Kassenbericht
5. Bericht der Kassenprüfer und Entlastung der Vorstandschaft
6. Beschlussfassung über die Verwendung des Jagdpachtgeldes
7. Bericht des Jagdpächters
8. Wünsche und Anträge
9. Auszahlung 

Alle Jagdgenossinnen und Jagdgenossen sowie deren Partner sind herzlich ein-
geladen. Der Verteilerplan der Jagdgenossenschaft Neunkirchen am Main liegt 
bis 09.05.2026 beim Kassier, Tim Knörl, zur Einsichtnahme auf. Später geforderte 
Beträge können nicht mehr ausbezahlt werden.

Neunkirchen, 16.02.2026
gez. Daniel Söllner
Jagdvorsteher
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Jagdgenossenschaft Mengersreuth - Sophienthal

Einladung zur Jahreshauptversammlung am Freitag, 27.03.2026 um 19:30 Uhr im 
Gasthaus Böhner Sophienthal. 

Tagesordnung: 
1. Eröffnung und Begrüßung 
2. Jagdessen 
3. Verlesen der Niederschrift 2025 
4. Bericht des Jagdpächters 
5. Bericht des Jagdvorstehers 
6. Bericht des Kassiers 
7. Bericht der Kassenprüfer und Entlastung 
8. Beschlussfassung über die Verwendung des Reinertrages aus der Jagdnutzung 
9. Verschiedenes, Wünsche und Anträge 
10. Auszahlung des Jagdgeldes 

Jagdgenossen, die an der Versammlung verhindert sind, können das Jagdpacht-
geld bis 10.04.2026 ab 19:00 Uhr beim Kassier Jörg Sommerer abholen. 

Sophienthal, 08.02.2026 
gez. Martin Sommerer
Jagdvorsteher

Jagdgenossenschaft Untersteinach

Das Jagdessen fi ndet am 20. März 2026 um 19:30 Uhr im Gasthaus Kaiser statt.
Die Jagdgenossen werden herzlich dazu eingeladen.

Untersteinach, 16.02.2026
Die Jagdpächter

Jagdgenossenschaft Kirchenpingarten

Einladung zur Versammlung der Jagdgenossen der Jagdgenossenschaft Kirchen-
pingarten und zum Jagdessen am Donnerstag, 12. März 2026 fi ndet um 19.00 Uhr 
im Feuerwehrhaus, Kirchenpingarten, eine Versammlung der Jagdgenossen mit 
anschließendem Jagdessen statt

gez.
Engelbert Schenkl
Jagdvorsteher

Alle Jagdgenossen sind hierzu herzlichst eingeladen
Telefonische Anmeldung erbeten und erforderlich unter 0151-74407015 
ab 17:00 Uhr. Teilt bitte mit ob ihr alleine oder zu zweit kommt.

Jagdgenossenschaft Lienlas

Am Samstag, 07.03.2026 fi ndet um 19:30 Uhr in der Gaststätte Deubzer in Fuch-
sendorf das Jagdessen mit anschließender Jahreshauptversammlung mit folgen-
den Tagesordnungspunkten statt:
1. Begrüßung und Bericht des Jagdvorstehers
2. Bericht des Wegebeauftragten
3. Bericht des Schriftführers
4. Bericht der Jagdpächter der Jagdbögen Nord und Süd
5. Bericht des Kassiers und Kassenprüfers mit Entlastung der Vorstandschaft
6. Beschlussfassung über
 •  die Handhabung des Wildschadens
 •  die Handhabung der Wegepfl ege
 •  die Verwendung des Reinertrags aus der Jagdnutzung
7. Anregungen, Anträge und Sonstiges

Fuchsendorf, 12.02.2026
Alois Krockauer 
Jagdvorsteher

Jagdgenossenschaft Reislas

Einladung zur Versammlung der Jagdgenossen der Jagdgenossenschaft Reislas 
am Montag, 09.03.2026 um 19:30 Uhr im Feuerwehrhaus Kirchenpingarten. 

Tagesordnung:
1. Bericht des Vorstandes
2. Kassenbericht
3. Bericht der Kassenprüfer und Entlastung
4. Beschluss über die Verwendung des Jagdpachtgeldes
5. Bericht des Jagdpächters
6. Verschiedenes, Wünsche, Anträge
An alle Jagdgenossen ergeht hiermit herzliche Einladung.

gez. Martin Bayerl
Jagdvorsteher
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Jagdgenossenschaft Emtmannsberg-Schamelsberg

Jahreshauptversammlung

Am Freitag, 13.03.2026 um 19.30 Uhr, fi ndet im Nebenzimmer des „Castello Emt-
mannsberg“ die nicht öffentliche Jahreshauptversammlung der Jagdgenossen-
schaft statt.  

Tagesordnung:
1. Begrüßung und Bericht des Jagdvorstehers
2. Verlesen der Niederschriften
3. Kassenbericht des Kassenführers
4. Bericht der Rechnungsprüfer mit Entlastung von Kassenführer 
  und Jagdvorstand
5. Beschlussfassung über die Verwendung des neuen Reinertrags aus 
  der Jagdnutzung
6. Bericht der Jägerschaft
7. Neuwahl der Vorstandschaft
8. Beratung über Abschussplanfreiheit
9. Verschiedenes, Wünsche und Anregungen

Alle Jagdgenossinnen und Jagdgenossen werden hierzu recht herzlich eingela-
den.

Dieter Dressendörfer,
Jagdvorsteher

Jagdgenossenschaft
Würnsreuth-Draisenfeld-Wallenbrunn

Bekanntmachung/Ladung
Am Freitag, 20. März 2026 fi ndet um 19.30 Uhr in Würnsreuth bei Familie Roder 
eine nichtöffentliche Versammlung der Jagdgenossenschaft Würnsreuth-Draisen-
feld-Wallenbrunn statt. Alle Jagdgenossen werden hiermit zu dieser Versammlung 
eingeladen.

Tagesordnung:
1. Eröffnung und Begrüßung durch den Jagdvorsteher
2. Verlesen der Niederschriften über die Jagdversammlung vom 21. März 2025
3. Bericht des Jagdvorstehers
4. Bericht des Kassenverwalters und der Kassenprüfer und Entlastung
5. Beschlussfassung über die Verwendung des Reinertrages der Jagdnutzung
6. Neuwahlen der Vorstandschaft und von zwei Kassenprüfern
7. Wünsche und Anträge
8. Auszahlung des Jagdpachtgeldes

Alle Jagdgenossen, die an der Versammlung nicht teilnehmen, können bis spätes-
tens 19. April 2026 ihr Jagdpachtgeld beim Kassier, Herrn Helmut Schindler nach 
telefonischer Vereinbarung (Tel. 09209/751) abholen. Nach diesem Termin fl ießt 
das Jagdpachtgeld wieder in die Kasse zurück.

Die Jagdgenossen werden um pünktliches Erscheinen gebeten.

Draisenfeld, 01.02.2026
gez. Karl-Heinz Probst
Jagdvorsteher

Jagdgenossenschaft Görschnitz

Einladung zur Jahreshauptversammlung der Jagdgenossenschaft Görschnitz
am Freitag, den 20. März 2026 in der Gaststätte Schmidt „zur Heide“
Beginn: 19.30 Uhr

Tagesordnung:
1. Eröffnung und Begrüßung
2. Bericht des Jagdvorstehers
3. Bericht Jagdpächter
4. Einsicht in die Niederschrift 2025
5. Bericht des Kassiers
6. Bericht der Kassenprüfer
7. Entlastung der Vorstandschaft
8. Beschlussfassung über die Verwendung des Reinertrages aus der Jagdnutzung
9. Grußwort(e)
10. Sonstiges-Wünsche und Anträge

gez. Gerhard Steininger
Jagdvorsteher

Jagdgenossenschaft Tressau-Kirmsees

Einladung zur Jahreshauptversammlung der Jagdgenossenschaft Tressau-Kirm-
sees am Samstag, den 14.03.2026 um 19.30 Uhr im Feuerwehrgerätehaus Kirm-
sees

Tagesordnung:
1. Begrüßung
2. Verlesen der Niederschrift von der JHV vom Vorjahr
3. Bericht des Vorsitzenden der Jagdgenossenschaft
4. Bericht des Kassiers
5. Bericht der Kassenprüfer
6. Beschluss über die Entlastung des Jagdvorstehers und des Kassiers
7. Bericht des Jagdpächters
8. Beschluss über die Verwendung des Reinertrages der Jagdnutzung
9. Grußwort
10. Wünsche, Anträge, Sonstiges 
Alle Jagdgenossen sind zu dieser Jahreshauptversammlung 
recht herzlich eingeladen.

Der Jagdvorsteher
Stefan Voit
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Jagdgenossenschaft Hauendorf

Am Dienstag, den 24. März 2026, um 20:00 Uhr fi ndet im Feuerwehrhaus in Tro-
schenreuth die Jahreshauptversammlung der Jagdgenossenschaft Hauendorf 
statt. 

Tagesordnung:
1. Begrüßung und Bericht des Jagdvorstehers
2. Verlesung der Niederschrift vom 25.03.2025
3. Kassen- und Kassenprüfbericht
4. Beschluss über die Entlastung des Jagdvorstandes und des Kassenführers
5. Beschluss über die Verwendung des Jagdpachtgeldes
6. Bericht des Jagdpächters
7. Wünsche und Anträge

An alle Jagdgenossen ergeht hiermit herzliche Einladung.

Gerhard Holl
Jagdvorsteher

Freie duale Studienplätze am Finanzamt Bayreuth 
sowie in vielen weiteren Finanzämtern bayernweit 

für Herbst 2026

Die bayerische Finanzverwaltung bietet für Herbst 2026 (Studienbeginn: 1. Okto-
ber 2026) freie duale Studienplätze am Finanzamt Bayreuth, sowie vielen weiteren 
Finanzämtern bayernweit an. Bei Interesse bewerben Sie sich einfach unter www.
steuer.bayern.de/zweite-chance. Ein Bewerbungsanschreiben oder eine vorherige 
Teilnahme am besonderen Auswahlverfahren des Landespersonalausschusses 
(LPA-Test) sind nicht nötig. Die Anmeldefrist endet am 1. Juni 2026. Weitere In-
formationen fi nden Sie unter www.lfst.bayern.de/ausbildung-karriere oder erhal-
ten Sie bei der Ausbildungsleitung Ihres Finanzamts Bayreuth Fr. Uhr Tel. Nr. 
0921/609-1210.

Obacht! Misteln auf Obstbäumen!

Noch vor wenigen Jahrzehnten waren Misteln an Obstbäumen eine Selten- heit. 
Heute jedoch breiten sie sich – begünstigt durch milde Winter, längere Trocken-
phasen und fehlende Pfl ege – immer schneller und stärker aus. Die immergrü-
nen Halbschmarotzer entziehen ihren Wirtsbäumen das ganze Jahr über Wasser 
und Nährstoffe und schwächen sie zunehmend. Viele Bäume sterben infolge eines 
starken Befalls sogar ab.

Auch im Landkreis Bayreuth nimmt der Mistelbefall spürbar zu: Besonders in der 
Fränkischen Schweiz, aber auch um Bayreuth und bei Weidenberg sind bereits 

Bäume betroffen. Damit sich die Mistel nicht weiter über ihre Beeren ausbreitet, 
ist schnelles Handeln notwendig. Junge Misteln sind noch vollständig entfern-
bar – ältere dagegen nie wieder vollständig aufgrund ihres im Obstbaumholz weit 
verzweigten Wurzelsystems. Wer früh eingreift, schützt nicht nur seine eigenen 
Bäume, sondern auch die Streuobstbestände in der gesamten Umgebung.

Was können Sie tun?
Damit sich die Mistel nicht fl ächig aus-
breitet, ist regelmäßige Kontrolle und 
Pfl ege besonders im Winter entschei-
dend, wenn Misteln gut sichtbar sind.

Empfohlene Maßnahmen: 
• loslegen: idealerweise vor dem Laubaustrieb
 o Junge Misteln sofort abwischen – sie lassen sich mit Handschuh oder 
   Bürste einfach entfernen. 
 o Dünne befallene Äste (bis handgelenksdick) 20–50 cm hinter der 
   Befallsstelle zurückschneiden, optimal ableiten.
 o Bei dicken Ästen die Mistel am Ansatz abtrennen oder ausbrechen 
   (sie treibt später nach und muss erneut entfernt werden)
• Nachbarn mitbetrachten, und gerne ansprechen und hinweisen, 
 da Vögel Misteln leicht verbreiten

Wichtig: Alle 2–3 Jahre kontrollieren 
und regelmäßig entfernen, 

Mehr Informationen und ausführliche 
Hinweise fi nden Sie auf: 

Streuobstallianz-bayreuth.de

Gerne unterstützen wir Sie bei Fragen & Problemen rund um Misteln 
und Obstbaumpfl ege.

Kontakt: Amrei Schindelmann Streuobstberaterin des Landkreis Bayreuth 
Telnr. 0921-728 784 oder amrei.schindelmann@lra-bt.bayern.de

Problemmülltermine März 2026

Markt Weidenberg
Sa, 21.03.2026 - 12:35 - 13:00
Untersteinach, Wertstoffi nsel (Hauptstraße/Bahnhof)
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EMTMANNSBERG

Freilaufende Hunde im Gemeindegebiet

Beschwerden über einzelne freilaufende Hunde nehmen wir zum Anlass, alle Hun-
dehalter und Personen die Hunde ausführen auf Folgendes hinzuweisen.

Das Freilaufenlassen von Hunden außerhalb der Ortschaft, besonders in der 
Nähe von Waldgebieten, ist verboten. Innerhalb der Ortschaften und in Baugebie-
ten kommt es wiederkehrend vor, dass sich Fußgänger und vor allem Kinder von 
freilaufenden Hunden belästigt und bedroht fühlen. Dies stellt eine Störung der 
öffentlichen Sicherheit und Ordnung dar, der wir entgegenwirken müssen, sie ggf. 
auch unterbinden.

Bei derartigen Beschwerden, die im Übrigen zwingend beim Ordnungsamt anzu-
zeigen sind, gibt es die Möglichkeit der sicherheitsrechtlichen Anordnung, die in 
Form eines Anlein-, Maulkorb- oder Zwingerzwang erfolgen kann. 

In schwerwiegenden Fällen kann es zur Untersagung der Hundehaltung kommen. 
Wir bitten deshalb alle Hundehalter und Personen, die Hunde ausführen, mit 
Nachdruck im Rahmen ihrer Verantwortung den Hund innerhalb der Ortschaften, 
insbesondere in der Nähe von Kinderspielplätzen, anzuleinen, um Belästigung der 
Mitmenschen vorzubeugen.

Emtmannsberg, 18. Februar 2026
Gerhard Herrmannsdörfer
Erster Bürgermeister

KWP PLATTFORM
Gemeinde Emtmannsberg

Die Gemeinde Emtmannsberg arbeitet aktuell an der kommunalen Wärmeplanung 
(kWP), um die zukünftige Wärmeversorgung klimafreundlich, verlässlich und be-
zahlbar zu gestalten. Damit wir diese Aufgabe gemeinsam erfolgreich meistern 
können, möchten wir Sie als Bürgerinnen und Bürger aktiv einbinden.

Mit unserer kWP-Plattform stellen wir Ihnen ab sofort ein digitales Informationsund 
Beteiligungsanagebot zur Verfügung. Hier können Sie:
  • sich jederzeit über den Stand der Wärmeplanung informieren
  • wichtige Hintergründe und Karten einsehen
  •  aktiv zur Gestaltung der zukünftigen Wärmeversorgung in unserer Kommune 
 beitragen

Die Nutzung ist für Sie selbstverständlich kostenfrei, unkompliziert und ohne tech-
nische Vorkenntnisse möglich. Die Plattform wurde speziell entwickelt, um die 

Inhalte übersichtlich darzustellen und gleichzeitig die Kommunikation zwischen 
Verwaltung und Bürgerschaft zu erleichtern.

Wir laden Sie ein, die Plattform zu besuchen und sich 
zu beteiligen. Gemeinsam können wir unsere Wärme-
versorgung zukunftssicher gestalten!

https://www.energieplanung.online/emtmannsberg/
kommunale-waermeplanung/

Kita Emtmannsberg

Im Februar tauchen die Kindergartenkinder der Kita Emtmannsberg in die Welt der 
Farben ein. Sie erlernen Fachbegriffe wie Primär- und Sekundärfarben, verinnerli-
chen diese und wenden ihr erlerntes Wissen beim Mischen der Farben an.

Viel Freude hatten die Kinder dabei den Schnee mit den Primärfarben zu färben. 
Dabei konnten sie beobachten wie sich die Farben vermischen.
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Die Krippenkinder durften sich ebenso künstlerisch verwirklichen. Als Gemein-
schaftsarbeit gestalteten sie ein Tupfbild aus vielen bunten Farbklecksen.

Besonders freuten sich die Kinder im Januar und Februar im hohen Schnee zu 
spielen. Sie bauten Schneemänner und rutschten von den Schneehügeln.

Bücherspende für einen guten Zweck

Die Autorin Elisabeth Gilka-Bötzow aus Berlin stiftete insgesamt 24 signierte Ex-
emplare, die zugunsten der gemeindlichen Kinder- und Jugendarbeit im Dorfl aden 
Emtmannsberg verkauft werden. 

Elisabeth Gilka-Bötzow und Matthias Ose erzählen eine spannende, märchenhaf-
te Geschichte. Nebenbei wird kindgerecht und anschaulich Wissen über die Macht 
und Magie der Farben in der Natur vermittelt. Das Ölschnitztal ist dabei Kulisse, 
Emtmannsberg der Sehnsuchtsort. 
ISBN: 978-3-6951 0572-4; 25,00 € (D), BoD, Elisabeth Gilka-Bötzow 23025
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KIRCHENPINGARTEN

KWP PLATTFORM
Gemeinde Kirchenpingarten

Die Gemeinde Kirchenpingarten arbeitet aktuell an der kommunalen Wärmepla-
nung (kWP), um die zukünftige Wärmeversorgung klimafreundlich, verlässlich und 
bezahlbar zu gestalten. Damit wir diese Aufgabe gemeinsam erfolgreich meistern 
können, möchten wir Sie als Bürgerinnen und Bürger aktiv einbinden.

Mit unserer kWP-Plattform stellen wir Ihnen ab sofort ein digitales Informationsund 
Beteiligungsanagebot zur Verfügung. Hier können Sie:
 •  sich jederzeit über den Stand der Wärmeplanung informieren
 •  wichtige Hintergründe und Karten einsehen
 •  aktiv zur Gestaltung der zukünftigen Wärmeversorgung in unserer Kommune 
 beitragen

Die Nutzung ist für Sie selbstverständlich kostenfrei, unkompliziert und ohne tech-
nische Vorkenntnisse möglich. Die Plattform wurde speziell entwickelt, um die 
Inhalte übersichtlich darzustellen und gleichzeitig die Kommunikation zwischen 
Verwaltung und Bürgerschaft zu erleichtern.

Wir laden Sie ein, die Plattform zu besuchen und sich 
zu beteiligen. Gemeinsam können wir unsere Wär-
meversorgung zukunftssicher gestalten!

https://www.energieplanung.online/kirchenpingarten/
kommunalewaermeplanung/

KOMMUNALE WÄRMEPLANUNG – 
GEMEINDE KIRCHENPINGARTEN

Einladung zur Informationsveranstaltung

Liebe Bürgerinnen und Bürger,
seit Sommer letzten Jahres erarbeitet die Gemeinde Kirchenpingarten die kommu-
nale Wärmeplanung im Zusammenarbeit mit dem Institut für Energietechnik aus 
Amberg. Im Rahmen einer Informationsveranstaltung möchten wir Ihnen die zen-
tralen Zwischenergebnisse der Bestands- und Potenzialanalyse sowie konkrete 
Empfehlungen für die Zukunft vorstellen:

 Datum: Mittwoch, 18.03.2026
 Uhrzeit:19:00 Uhr
 Ort:  Mehrzweckhalle Kirchenpingarten 
  (Tressauer Straße 5, 95466 Kirchenpingarten)

Im Mittelpunkt stehen die Ergebnisse der systematischen Analyse des Gebäude-
bestands, der Wärmeverbräuche und der örtlichen Gegebenheiten. Es wird dar-
gestellt, welche lokalen Potenziale für eine klimafreundliche Wärmeversorgung in 
der Gemeinde vorhanden sind und welche räumlichen Schwerpunkte sich daraus 
ableiten lassen. Ziel der Veranstaltung ist es, Eigentümerinnen und Eigentümern 
ein fundiertes Verständnis über die Ausgangssituation und die Entwicklungsmög-
lichkeiten in Kirchenpingarten zu vermitteln, als Grundlage für spätere Entschei-
dungen zur zukünftigen Ausrichtung der Wärmeversorgung.

Alle Interessierten sind herzlich eingeladen, sich zu informieren und Fragen zu 
stellen!

Mit freundlichem Gruß
Markus Brauner
Erster Bürgermeister
Gemeinde Kirchenpingarten

Wahlgemeinschaft Kirchenpingarten

Markus Brauner, Erster Bürgermeister und Vorsitzender der Wahlgemein-
schaft Kirchenpingarten, zeigte sich erfreut über die aktuelle Spende zu-
gunsten der Bürgerstiftung.

Die Wahlgemeinschaft Kirchenpingarten (WG) hat beschlossen, einen Be-
trag von 3.000 Euro in den Grundstock der Bürgerstiftung einzubringen.
Die Entscheidung wurde vereinsintern im November 2025 bei der Jahreshaupt-
versammlung getroffen. „Für die WG ist das kein unerheblicher Betrag, aber wir 
haben uns bewusst dafür entschieden, weil wir als Wahlgemeinschaft zum Wohle 
der Gemeinde gegründet wurden. Die Bürgerstiftung Kirchenpingarten verfolgt ge-
nau dieses Ziel und passt daher in besonderer Weise zu unserem Vereinszweck. 
Unsere Spende wird nachhaltig und bürgernah für unsere Gemeinde eingesetzt 
und kommt somit auch künftigen Generationen zugute“, so Brauner.

Bildunterschrift:
Die Vorstandschaft der Wahlgemeinschaft übergibt den Scheck an Gerhard Herr-
mannsdörfer von der Sparkasse:
(von rechts) Claudia Busch, Gerhard Herrmannsdörfer, Markus Brauner, Claudia 
Mayer, Matthias Siebeneichner, Astrid Vogl
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VERMÖGEN STIFTEN, HEISST ZUKUNFT GESTALTEN
GRÜNDUNGSSTIFTER GESUCHT!

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

mit großer Freude darf ich Ihnen die Gründung der Bürgerstiftung Kirchenpingarten 
vorstellen. In enger Zusammenarbeit mit der Sparkasse Bayreuth hat der Gemein-
derat einstimmig beschlossen, diese Stiftung ins Leben zu rufen – als gemeinsa-
mes Projekt für Zusammenhalt, Engagement und Zukunft in unserer Gemeinde.
Die Bürgerstiftung Kirchenpingarten verfolgt das Ziel, gemeinnützige Ideen und 
Projekte nachhaltig zu fördern. Unterstützt werden Vorhaben aus den Bereichen 
Gesundheit, Jugend, Senioren, Bildung, Kultur, Heimatpfl ege und Naturschutz. 
Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen und Vereine erhalten damit die Möglich-
keit, sich aktiv an der Gestaltung unserer liebenswerten Gemeinde zu beteiligen.
Das Stiftungsvermögen bleibt dauerhaft erhalten. Aus den jährlichen Erträgen wer-
den Projekte unterstützt, über deren Verwendung der Stiftungsrat (Gemeinderat) 
entscheidet. Je größer das Grundstockvermögen, desto größer ist die langfristige 
Wirkung. Die Sparkasse Bayreuth unterstützt die Gründung mit einer Zustiftung in 
Höhe von 3.000 Euro.

Werden auch Sie Stifterin oder Stifter!

Es braucht kein großes Vermögen, um Gutes zu bewirken. Jede Zustiftung und 
jede Spende – gleich in welcher Höhe – trägt dazu bei, Projekte und Initiativen 
zu ermöglichen, die Kirchenpingarten stärken und verschönern. Das Jahr 2026 
möchten wir gezielt nutzen, um möglichst viele Gründungsstifter zu gewinnen und 
ein starkes Fundament für die Zukunft zu schaffen.
Spenden und Zustiftungen sind steuerlich absetzbar. Werden Sie Teil der Bür-
gerstiftung Kirchenpingarten und gestalten Sie gemeinsam mit uns die Zukunft 
unserer Gemeinde.
Für Fragen stehen Ihnen die Mitglieder des Gemeinderates sowie der Bürgermeis-
ter gerne zur Verfügung. Weitere Informationen fi nden Sie im Stiftungsfolder oder 
unter www.kirchenpingarten.de.

Lassen Sie uns gemeinsam etwas bewegen –
für ein starkes, lebenswertes Kirchenpingarten!

Ihr
Markus Brauner
Erster Bürgermeister Kirchenpingarten

Bankverbindung
für Zuwendung und Spenden
bei der Sparkasse Bayreuth:

IBAN: DE85 7735 0110 0038 1293 42
BIC: BYLADEM1SBT

Verwendungszweck: Zustiftung Grundstock

Kita Kirchenpingarten

Buhuuu – die Gespenster und Hexen sind los!
Am 11.02. feierten wir in der Kita Fasching unter dem Motto „Lustige Grusel-Party“. 
Bei gutem Essen (natürlich durfte auch viel Nascherei an Fasching nicht fehlen), 
Musik und Tanz waren alle Kinder ausgelassen dabei. Ein besonderes Highlight 
war die lange Polonaise durch das ganze Haus sowie das gemeinsame Feiern in 
der Turnhalle mit unseren kleinen Krippenkindern und den Kindergartenkindern.
Im Vorfeld wurde von den Kindern und vom Team schon fl eißig dekoriert, um eine 
gruselige Stimmung zu verbreiten. Passend zum Thema Grusel, Gespenster und 
Hexen hörten die Kinder in den Wochen zuvor spannende Geschichten und durf-
ten eifrig basteln und schmücken.
Von Hexen über Spinnen und Skelette bis hin zum bösen Wolf – die verschiedens-
ten Gruselkostüme waren vertreten. Die Kinder waren ganz in ihrem Element und 
genossen das fröhliche Treiben in vollen Zügen.
Am 13.02. feierten unsere Schulkinder noch einmal ganz unter sich ihre Fa-
schingsparty. Beim Schokokuss-Wettessen sowie bei Spielen wie Stopp-Tanz und 
Reise nach Jerusalem kamen auch unsere Großen voll auf ihre Kosten.
Neben dem Fasching stand wie jedes Jahr auch unser Frühjahrsbasar an. Wir 
danken herzlich allen Helferinnen und Helfern, die zum Gelingen beigetragen ha-
ben – vom Kuchenbacken bis hin zum Auf- und Abbau. Der Basar war wieder ein 
voller Erfolg, und wir freuen uns über jede Unterstützung, die solche Veranstaltun-
gen möglich macht.
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SEYBOTHENREUTH

KWP PLATTFORM
Gemeinde Seybothenreuth

Die Gemeinde Seybothenreuth arbeitet aktuell an der kommunalen Wärmepla-
nung (kWP), um die zukünftige Wärmeversorgung klimafreundlich, verlässlich und 
bezahlbar zu gestalten. Damit wir diese Aufgabe gemeinsam erfolgreich meistern 
können, möchten wir Sie als Bürgerinnen und Bürger aktiv einbinden. 

Mit unserer kWP-Plattform stellen wir Ihnen ab sofort ein digitales Informationsund 
Beteiligungsanagebot zur Verfügung. Hier können Sie:

 •  sich jederzeit über den Stand der Wärmeplanung informieren
 •  wichtige Hintergründe und Karten einsehen
 •  aktiv zur Gestaltung der zukünftigen Wärmeversorgung in unserer Kommune 
 beitragen

Die Nutzung ist für Sie selbstverständlich kostenfrei, unkompliziert und ohne tech-
nische Vorkenntnisse möglich. Die Plattform wurde speziell entwickelt, um die 
Inhalte übersichtlich darzustellen und gleichzeitig die Kommunikation zwischen 
Verwaltung und Bürgerschaft zu erleichtern.

Wir laden Sie ein, die Plattform zu besuchen und sich 
zu beteiligen. Gemeinsam können wir unsere Wärme-
versorgung zukunftssicher gestalten!

https://www.energieplanung.online/seybothenreuth/
kommunale-waermeplanung/

Seniorennachmittag

Herzliche Einladung zum Seniorennachmittag am Dienstag, den 17.03.2026 um 
14:00 Uhr im Feuerwehrgebäude. Wir freuen uns auf Euch! Anmeldungen bitte bei 
Günter Opel, 09275 6590, Anna Dondörfer, 09275 3582463, oder bei Karl-Heinz 
Probst, 09209 350.

Das Wichtelstübchen im Januar

Der Februar im Wichtelstübchen – Winterfreude und närrisches Treiben
Der Februar brachte uns im Wichtelstübchen viele besondere Momente. Zwischen 
winterlichem Schneespaß und ausgelassener Faschingsstimmung erlebten die 
Kinder eine abwechslungsreiche und fröhliche Zeit.

Winterzauber im Garten
Zu Beginn des Monats zeigte sich der Winter noch einmal von seiner schönsten 
Seite. Über Nacht hatte es geschneit und unser Garten verwandelte sich in eine 
kleine Winterlandschaft. Schon beim Anziehen der warmen Kleidung war die Auf-
regung groß. Draußen wurde gerannt, gelacht und gestaunt.

Gemeinsam stapften die Kinder durch den frischen Schnee, zogen Spuren, bauten 
kleine Schneehügel und versuchten sich an ersten Schneekugeln. Einige experi-
mentierten neugierig mit den Fußabdrücken, andere beobachteten fasziniert, wie 
der Schnee in den Händen schmilzt. Natürlich durfte auch das gemeinsame Toben 
nicht fehlen. Die Bewegung an der frischen Luft tat allen gut und sorgte für rote 
Wangen und strahlende Gesichter.
Drinnen wärmten wir uns anschließend bei gemütlichen Gesprächsrunden wieder 
auf und tauschten unsere Wintererlebnisse aus. So konnten die Kinder ihre Ein-
drücke teilen und das Erlebte noch einmal bewusst wahrnehmen.

Bunte Faschingszeit im Wichtelstübchen
Mit dem Ende des Winters hielt die närrische Zeit Einzug bei uns. Schon Tage vor 
Fasching war die Vorfreude spürbar. Es wurde gesungen, gelacht und überlegt, als 
was sich jedes Kind verkleiden möchte.

Rosenmontag – unser Schlafanzugtag
Am Rosenmontag starteten wir ganz gemütlich in die Woche. Alle Kinder und Er-
zieherinnen kamen im Schlafanzug ins Wichtelstübchen. In kuscheligen Pyjamas 
verbrachten wir einen besonders entspannten und zugleich lustigen Tag. Es wurde 
vorgelesen, gespielt und natürlich viel gelacht. Der Schlafanzugtag ist inzwischen 
eine kleine Tradition geworden und sorgt jedes Jahr für eine ganz besondere At-
mosphäre. Highlight des Tages war das Kasperle, das uns besuchte.

Faschingsdienstag – große Faschingsparty
Der Höhepunkt des Monats war unsere große Faschingsparty am Faschingsdiens-
tag. Schon am Morgen zog eine bunte Vielfalt an Kostümen in unsere Räume ein: 
Prinzessinnen, Superhelden, Tiere, Feuerwehrleute und viele weitere fantasievolle 
Figuren waren vertreten. Gemeinsam feierten wir mit Musik, Tanz und einer fröhli-
chen Polonaise durch das ganze Haus. Bei lustigen Spielen konnten die Kinder ihr 
Geschick und ihre Freude an der Bewegung zeigen. Zwischendurch stärkten wir 
uns an einem bunten Buffet, das keine Wünsche offenließ. Die strahlenden Augen 
und das herzliche Lachen der Kinder zeigten deutlich: Dieser Tag war ein ganz 
besonderes Erlebnis für alle.

So verabschieden wir uns von einem ereignisreichen Februar voller Schnee, Ge-
meinschaft und fröhlicher Faschingsmomente. Nun freuen wir uns auf die kom-
menden Frühlingstage und viele weitere schöne Erlebnisse im Wichtelstübchen.
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KWP PLATTFORM
Markt Weidenberg

Der Markt Weidenberg arbeitet aktuell an der kommunalen Wärmeplanung (kWP), 
um die zukünftige Wärmeversorgung klimafreundlich, verlässlich und bezahlbar 
zu gestalten. Damit wir diese Aufgabe gemeinsam erfolgreich meistern können, 
möchten wir Sie als Bürgerinnen und Bürger aktiv einbinden. 

Mit unserer kWP-Plattform stellen wir Ihnen ab sofort ein digitales Informationsund 
Beteiligungsanagebot zur Verfügung. Hier können Sie:

 •  sich jederzeit über den Stand der Wärmeplanung informieren
 •  wichtige Hintergründe und Karten einsehen
 •  aktiv zur Gestaltung der zukünftigen Wärmeversorgung in unserer Kommune 
 beitragen

Die Nutzung ist für Sie selbstverständlich kostenfrei, unkompliziert und ohne tech-
nische Vorkenntnisse möglich. Die Plattform wurde speziell entwickelt, um die 
Inhalte übersichtlich darzustellen und gleichzeitig die Kommunikation zwischen 
Verwaltung und Bürgerschaft zu erleichtern.

Wir laden Sie ein, die Plattform zu besuchen und sich 
zu beteiligen. Gemeinsam können wir unsere Wär-
meversorgung zukunftssicher gestalten!

https://www.energieplanung.online/weidenberg/
kommunale-waermeplanung/

Schließtag in der Kindertageseinrichtung des 
Marktes Weidenberg in Weidenberg, Kita Auenzwerge

Die Kindertageseinrichtungen in Weidenberg, Kita Auenzwerge, In der Au 21, 
bleibt am Montag, 16. März ganztägig geschlossen.

Kita Auenzwerge

Buntes Faschingstreiben in der Kita Auenzwerge
Das farbenfrohe Faschingstreiben startete im Kindergarten mit dem „Verrückten 
und verdrehtem Mittwoch“ hier durften alle Kinder im Schlafanzug in den Kinder-
garten kommen. An den Tag ging es mit einer fröhlichen Polonaise los und alle 
Kindergartenkinder zogen durch die gesamte Kita. So erfreuten sich auch die Krip-
penkinder an dem langen Zug und verfolgten ihn mit staunenden Augen.

Weiter ging es am Donnerstag, hier durften alle Kita- Kinder verkleidet in die Ein-
richtung kommen. Bei einem leckerem Buffet ließen es sich alle schmecken. Im 
Kindergarten durfte jedes Kind sein Kostüm auf einem Laufsteg präsentieren. Es 
wurde zu verschiedenen Liedern gesungen und getanzt. In der Kinderkrippe tanz-
ten die Kinder besonders gerne zu dem Lied „Das rote Pferd“.

Der Freitag stand in der Krippe ganz im Zeichen des Pyjamatages. Alle Kinder ka-
men in ihrem Schlafanzug, anschließend gab es ein fröhliches Beisammensein im 
Spielfl ur, wo die Kinder nach Herzenslust tanzen konnten. Im Kindergarten durften 
die Kinder noch einmal verkleidet kommen. Bei Spielen wie Topfschlagen, Sack-

MARKT WEIDENBERG
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hüpfen und Eierlauf hatten alle großen Spaß.
Am Rosenmontag und Faschingsdienstag durfte sich jeder, der wollte ein letztes 
Mal verkleiden. Das große Highlight war der Auftritt der Garde und dem Tanzma-
riechen der Faschingsgesellschaft „Schwarz Weiß“ aus Bayreuth. 

Fasching im Kinderhaus:
Närrisch, fröhlich und wunderbar bunt!

In den vergangenen Wochen ging es bei uns im Kinderhaus närrisch, fröhlich und 
wunderbar bunt zu. Mit viel Freude und Kreativität haben die Kinder gemeinsam 
mit den pädagogischen Fachkräften die Faschingszeit gestaltet und jeden Tag et-
was Neues erlebt.
Schon im Vorfeld wurde fl eißig gebastelt, sodass unsere Räume passend zur fünf-
ten Jahreszeit geschmückt werden konnten. Natürlich durften auch fantasievolle 
Verkleidungen nicht fehlen. Beim Kinderschminken verwandelten sich die Mäd-
chen und Jungen in Schmetterlinge, Superhelden, Prinzessinnen und viele andere 
bunte Figuren.
Ein besonderes Highlight war unsere gemütliche Pyjamaparty. In Schlafanzügen 
wurde gespielt, gelacht und die gemeinsame Zeit in einer ganz neuen Atmosphäre 
genossen. Die große Faschingsparty bildete dann den Höhepunkt: Es wurde ge-
sungen, getanzt, gespielt und ausgelassen gefeiert. Beim Dosenwerfen konnten 
die Kinder ihr Geschick unter Beweis stellen, und überall waren fröhliches Lachen 
und gute Laune zu hören.
Am Rosenmontag erwartete uns ein ganz besonderer Besuch: Die Gardetanz-
gruppe der Schwarz-Weiß Faschingsgesellschaft begeisterte die Kinder mit einem 
tollen Auftritt. Mit ihren schwungvollen Tänzen und den schönen Kostümen sorg-
ten die Tänzerinnen für große Augen und viel Applaus.
Den krönenden Abschluss unserer Faschingszeit bildete ein lustiges Kasperlethe-
aterstück, das die Kinder mit viel Spannung und Freude verfolgten.
Ein herzliches Dankeschön geht an alle Eltern, die uns mit einem liebevoll vor-
bereiteten und reichhaltigen Buffet die Faschingsfeier zusätzlich versüßt haben. 
Ohne diese Unterstützung wären viele solcher schönen Momente nicht möglich.
So blicken wir auf eine fröhliche und ereignisreiche Faschingszeit zurück, die uns 
allen noch lange in Erinnerung bleiben wird. 

Weidenberger Geschichtswerkstatt

In gemütlicher Runde wollen wir uns alte Fotos und eventuell auch Dias von Wei-
denberg und der Umgebung ansehen und dazu dann Erinnerungen, Anekdoten 
und „Gschichtla“ erzählen und austauschen. Die Geschichtswerkstatt fi ndet einmal 
monatlich statt, im neuen Jahr das erste Mal am Dienstag, 24. März 2026, um 
18.00 Uhr im Schloss im Garten. Nähere Infos bei Stefanie Reckziegel, Tel. 0175 / 
8639039 oder Helga Ordnung, Tel. 09278 / 1594. In Zusammenarbeit mit der VHS 
Weidenberg und dem Archiv der Verwaltungsgemeinschaft Weidenberg. 
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Historische Nachtwächter- und 
Obermarktführungen in Weidenberg

Von März bis Juni 2026 fi nden wieder historische Nachtwächter- und Obermarkt-
führungen mit unserem Nachtwächter „Michl“, Rainer Freiberg, statt. Die Führung 
beginnt am Rathausplatz, führt in den größten und schönsten der Weidenberger 
Felsenkeller unter der alten Wildmeisterei, weiter geht es über die Fleischbänke 
zur evangelischen St. Michaelskirche, wo auch eventuell eine Turmbesichtigung 
mit Jannis Wachs möglich ist. Weiter geht der Weg durch die Wolfskehle, vor-
bei am Alten Schloss in die Brauhausgasse bis zum „Schloss im Garten“, einer 
Besichtigung des Felsenkellers im Bürgerhaus und dann wieder zurück zum Rat-
hausplatz. Es erwartet Sie viel Wissenswertes über Weidenberg, schaurige Sagen 
und vieles mehr. 

Termine
Nachtwächterführungen
Freitag, 27. März 2026, 20.00 Uhr

Obermarktführungen
Sonntag, 12. April 2026, 11.00 Uhr
Sonntag, 17. Mai 2026, 11.00 Uhr
Sonntag, 14. Juni 2026, 11.00 Uhr

Treffpunkt ist jeweils direkt beim Brunnen am Rathausplatz.
Unkostenbeitrag: jeweils 4 Euro pro Person.

Bitte um Anmeldung bei Stefanie Reckziegel, 
Tel. 09278 / 97756, oder per Mail unter stefanie.reckziegel@weidenberg.de
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GRUND- UND MITTELSCHULE WEIDENBERG
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GRUND– UND MITTELSCHULVERBAND WEIDENBERG

Kinder-, Jugend- und Gemeindebücherei 
in der Grund- und Mittelschule Weidenberg

Die Bücherei des Marktes Weidenberg hat folgende Öffnungszeiten:

Für Schülerinnen und Schüler der Grund- und Mittelschule Weidenberg jeden Mitt-
woch von 7.30 Uhr bis 8.00 Uhr (außer in den Schulferien).

Für Kinder, Jugendliche, Bürgerinnen und Bürger jeden Freitag von 14.00 bis 
15.30 Uhr (außer in den Schulferien).

Die Bücherei ist von Montag, 23. März 2026 bis einschließlich Freitag, 27. 
März 2026 geschlossen.

Neu eingetroffen in der Bücherei
Henriette Huckepack – Gut geschraubt ist besser als schief gehext.
Von Andrea Lienesch und Sabine Sauter
Südpol Verlag | Für Mädchen und Jungs ab 7 Jahren

Henriette Huckepack ist als Hexe nicht sonderlich begabt. Sie verlegt ständig ihr 
Hexenbuch und vergisst dauernd ihre Zaubersprüche. Wenn man kaputte Dinge 
reparieren kann, wozu soll man denn dann überhaupt hexen lernen? Bei der alle 
sieben Jahre stattfi ndenden Junghexenprüfung sind nur magische Fähigkeiten 
gefragt – wie soll die kleine Hexe nur die Prüfung bestehen? Zum Glück hat sie 
Eichhörnchen Fussel und ihren Werkzeugkasten dabei ...

Das Buch ist perfekt für geübte Erstleser, mit kurzen Kapiteln und in großer Erstle-
seschrift. Die Geschichten sind lustig und einfach zu lesen mit vielen farbenfrohen 
Bildern. 

Die Streitsaurier
von Annette Langen
Baumhaus Verlag | Für Kinder ab 4 Jahren

Auf einer einsamen Insel 
mitten im Ozean treffen zwei 
seltene Urzeitdinosaurier auf-
einander: das Miracelrex und 
der Superosaurus. Es ent-
brennt sofort ein wilder Streit: 
Wem gehört die Insel? Dem 
Superosaurus, weil er wild mit 
den Augen rollen kann? Oder 
dem Miracelrex, das mit der 
Zunge bis an die Nasenspitze 
kommt? Während sich die bei-
den tollpatschigen Kontrahen-
ten in lustigen Disziplinen mes-
sen, merken sie plötzlich: Sie 
sind nicht allein ... Auf einmal 
müssen sie zusammenhalten.

Erfolgsautorin Annette Langen erzählt mit viele Sprachwitz eine lustige Bilderbuch-
geschichte über das ewige Schneller-Höher-Weiter.
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Präventionsveranstaltung zum Thema Cybercrime
Einladung für Kommunen und Gewerbetreibende

Internetkriminalität betrifft nicht nur große Firmen und Institutionen. Auch kleine 
und mittelständische Betriebe sowie Behörden werden vermehrt Opfer von Inter-
netbetrug. Aus diesem Grund möchten wir Sie einladen zu einer Präventionsver-
anstaltung am

12. März 2026 um 18.30 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus Plössen, 
Bürgermeister-Kohl-Siedlung 49, 95469 Speichersdorf

Die Beamten der Kripo werden auf die Themen Ransomware Angriffe, sicherer 
Umgang mit E-Mails und privaten Daten, Betrug mit gefälschten Rechnungen so-
wie weitere aktuelle Gefahren eingehen und stehen im Anschluss für Fragen zur 
Verfügung.

Die Veranstaltung richtet sich an Kommunen sowie kleine und mittelständi-
sche Unternehmen aus dem Gebiet der ILE Frankenpfalz im Fichtelgebirge
(Emtmannsberg, Kirchenpingarten, Seybothenreuth, Speichersdorf, Weidenberg)

Bei Interesse bitten wir um Anmeldung bei 
Eva Vogel  I  09275/988-20  I  eva.vogel@speichersdorf.bayern.de

ILE-FRANKENPFALZ
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LANDSCHAFTSPFLEGEVERBÄNDE UND NATURSCHUTZBEHÖRDEN

Hilfe für Amphibien

Landschaftspfl egeverband, Bund Naturschutz Ortsgruppen Weidenberg 
und Emtmannsberg sowie Landesbund für Vogel- und Naturschutz helfen 
Frosch, Kröte und Molch über die Straße

Krötentaxi: Männchen oben, Weibchen unten Fotos: B. Dahinten

Beim ersten warmen Frühjahrsregen erwachen die Amphibien aus ihrem Winter-
schlaf. Schnurstracks wandern sie dann zu ihren vertrauten Fortpfl anzungsge-
wässern. Mit erstaunlicher Präzision fi nden die Frösche, Molche und Kröten ihr 
Geburtsgewässer wieder, um darin ihre Eier abzulegen. 
Damit unsere Amphibien ihre Laichgewässer sicher erreichen und unterwegs nicht 
überfahren werden, werden Amphibienfangzäune aufgebaut. Hier werden die 
Laichplatzwanderer aufgehalten und fallen in die dort vergrabenen Eimer.
Täglich werden die Frösche, Kröten und Molche dann von freiwilligen Helfern ein-
gesammelt und über lebensbedrohliche Straßen transportiert. Dabei werden Art 
und Anzahl bestimmt und die Tiere dann über die Straße bis zum nächsten Weiher 
getragen.
 
Dies ist ein sehr wichtiger Beitrag, damit die lokalen Amphibien überleben 
können UND die Autofahrer nicht durch glitschige, überfahrene Tierleichen 
gefährdet werden. 

Liebe Autofahrer!

Bitte fahren Sie besonders langsam und aufmerksam für unsere Amphibi-
en und unsere ehrenamtliche Unterstützung. In der Austraße Weidenberg, 
Emtmannsberg-Hauendorf auf Höhe des Spiegelweihers und an der Staats-
straße nach Seybothenreuth sind Ehrenamtliche aktiv. Ende Februar werden 
die ersten Zäune gestellt und je nach Wetterlage kann es bis April zu Wan-
derungen kommen. 

Wer aktiv mithelfen möchte, wendet sich bitte an den LPV Weidenberg und Umge-
bung, wir geben diese Infos an die Unterstützer weiter.
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UNSERE GESUNDHEIT

Auf diesem Notdienstportal können Sie schnell und einfach in Erfahrung bringen, 
welche öffentlichen Apotheken in Ihrer Nähe zum Notdienst eingeteilt sind und wo 
Sie sich im Notfall mit Arzneimitteln versorgen können.

Die Telefonnummern der Apotheken:
Franken-Apotheke, 95466 Weidenberg, Bahnhofstr. 14 a, 09278 / 9760
Apotheke-Speichersdorf, 95469 Speichersdorf, Hauptstr. 17, 09275 / 9830
Turm-Apotheke Kemnath, 95478 Kemnath, Stadtplatz 46, 09642 / 2611
Stadt-Apotheke Kemnath, 95478 Kemnath, Stadtplatz 21, 09642 / 92290
Vorstadt-Apotheke Kemnath, 95478 Kemnath, Seeleite 4, 09642 / 7037050

Notrufnummern

Kassenärztlicher Notfalldienst
(Vertretung vom Hausarzt) Wochenende
Fr., 18.00 Uhr bis Mo., 7.00 Uhr und Mi., 13.00 Uhr bis Do., 7.00 Uhr • Tel: 116 117

Integrierte Leitstelle ILS
Feuerwehr und Rettungsdienst, Tel. 112

Notdienstbereitschaft der Apotheken

Die Notdienstbereitschaft der Apotheke in Bayern fi nden Sie online unter 
folgenden Link: https://www.blak.de/notdienstsuche
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GEBURTSTAGE

Emtmannsberg
05.03.2026 Gertrud Gräbner 81
14.03.2026 Gerald Schreiner 70
14.03.2026 Christine Fritzsche 72
16.03.2026 Siegrid Raab 79
19.03.2026 Hannelore Mündel 70
19.03.2026 Dorothea Pittroff 85
19.03.2026 Hans Holl 95
21.03.2026 Guenther Zimmermann 85
21.03.2026 Anton Vogg 86
22.03.2026 Rosalinde Schwenk 78
22.03.2026 Heribert König 81
23.03.2026 Barbara Lucas-Leugering 74
26.03.2026 Anna Heckel 88
28.03.2026 Hedwig Schwenk 81
30.03.2026 Adolf Lind 93

Kirchenpingarten
03.03.2026 Erika Haberkorn 70
04.03.2026 Luise Märkl 83
06.03.2026 Johanna Pufke 81
09.03.2026 Helga Rieger 71
12.03.2026 Christa Schmidt 70
13.03.2026 Rudolf Prechtl 71
16.03.2026 Josef Legath 74
17.03.2026 Marianne Reindl 72
18.03.2026 Waltraud Fick 72
19.03.2026 Frieda Walberer 70
23.03.2026 Dorothea Taegert 79
25.03.2026 Johann Busch 73

Seybothenreuth
03.03.2026 Mirjana Demković 71
03.03.2026 Ibrahim Da�lio�lu 78
03.03.2026 Karl Kauper 85
04.03.2026 Marianne Kuhn 76
05.03.2026 Elena Vlad 79
05.03.2026 Käthe Braun 92
10.03.2026 Gisela Crass 79
11.03.2026 Monika Laveatz 71
15.03.2026 Armin Hagen 74
15.03.2026 Josef Hösl 76
20.03.2026 Werner Limmer 74
26.03.2026 Karl-Heinz Meyer 75
28.03.2026 Doris Ploß 72
31.03.2026 Beate Mattas 74

Weidenberg
02.03.2026 Karl Heinz Gebelein 88
05.03.2026 Johannes Lochmüller 73
06.03.2026 Christine Wutschka 75
07.03.2026 Josef Kantoch 73
07.03.2026 Adelheid Hauenstein 75
07.03.2026 Hannelore Strömsdörfer 76
07.03.2026 Dr. Florin Tudor Felician Milcu 80
07.03.2026 Helga Böhner 82
08.03.2026 Beate Tölzer 74
09.03.2026 Rudolf Siebert 72
09.03.2026 Käte Lindner 81
10.03.2026 Horst Koberstein 74
10.03.2026 Heinrich Fiedler 77
10.03.2026 Erika Völkl 82
11.03.2026 Wilfried Großpietsch 70
11.03.2026 Dieter Pinzer 74

11.03.2026 Erika Müller 86
12.03.2026 Monika Zeitler 72
12.03.2026 Brigitte Seidel 73
12.03.2026 Reinhard Fischer 75
12.03.2026 Adolf Busch 86
13.03.2026 Erwin Rußler 75
14.03.2026 Dr. Ulrich Dörr 73
14.03.2026 Gerd Nützel 85
15.03.2026 Hildegard Friedrich 72
15.03.2026 Werner Bleier 82
15.03.2026 Helmut Pauli 85
15.03.2026 Lisette Hager 97
16.03.2026 Gertraud Fick 72
16.03.2026 Alfred Engelbrecht 74
16.03.2026 Christine Dressendörfer 79
16.03.2026 Erika Macht 79
17.03.2026 Günter Dörfl er 72
18.03.2026 Inge Kerzel 74
19.03.2026 Christine Böhner 78
20.03.2026 Gunda Engelbrecht 72
22.03.2026 Gerlinde Autem 70
22.03.2026 Jonny Niedl 71
22.03.2026 Ingrid Weber 79
22.03.2026 Dr. Gerhard Platz 84
23.03.2026 Hannelore Rieß 71
23.03.2026 Helga Wopperer 71
23.03.2026 Fritz Keller 72
23.03.2026 Bernhardt Dumbach 79
24.03.2026 Ludwig Dörfl er 71
24.03.2026 Arnold Popp 96
25.03.2026 Heidemarie Tilgner 71
25.03.2026 Irene Hollweg 74
25.03.2026 Ingrid Fischbach 76
25.03.2026 Marga Stiehler 82
25.03.2026 Halina Kellner 91
26.03.2026 Wolfgang Birkel 72
26.03.2026 Renate Kastl 76
26.03.2026 Günter Tröger 78
26.03.2026 Frank Seidel 82
27.03.2026 Roland Hundsdörfer 76
27.03.2026 Reiner Lehnert 83
28.03.2026 Anna Böhner 74
30.03.2026 Babette Stoll 82
31.03.2026 Ute Frank 74
31.03.2026 Peter Musial 75

WIR GRATULIEREN
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SEINERZEIT

Die Flurbereinigung in Fenkensees
Adam Kießling

Veröffentlichung Juni 1987
Teil 2

Das „Bayreuther Tagblatt“ vom 20. Juli 1956 wies mit diesem Artikel auf das Ereignis 
hin.

Zur Feier selbst gab es einleitend drei Gedichte und zwei Lieder; Ansprache von Pfar-
rer Förster; örtl. Beauftragter Wilhelm Peetz; Oberreg. Baurat Schenk von der Re-
gierung; Oberreg. Baurat Staudt vom Wasserwirtschaftsamt; Landtagsabgeordneter 
Nüssel; Landrat Dr. Kohut; Richtspruch von Kulturaufseher Thomas Hader.

Landrat Dr. Kohut gibt die neuen Wege frei (links). Mit Musik geht es zum Festzelt 
(rechts), 1956, Fotos: Dorfgemeinschaft Fenkensees

Am 24. Juli 1956 berichtete die Lokalzeitung von den Einweihungsfeierlichkeiten mit 
diesem Artikel:

Anerkennend zu nennen sind die Beteiligten der Einwohnerschaft für die geleistete 
Arbeit. Eine Handvoll Bauern und Ortsbewohner: als örtlicher Beauftragter Vorstand 
Wilhelm Peetz; Kassier Christoph Potzel; Wegbaumeister Christoph Heinz; Beteiligte: 
Georg Will; Hans Meyer; Konrad Krug; Georg Meyer, Peter Ehmann. Die örtlichen 
Dorfbewohner waren Hans Braun, Georg Hochgesang, Emil Kauper und Christian 
Schulz sowie eine Anzahl „Freiarbeiter“, die überall mitarbeiteten, als wäre es ihr Ei-
gentum. Sie alle wurden über vier Jahre hinweg zusammen mit den Bauleitern und 
Baufi rmen sowie den Amtsbeauftragten eine verschworene Gemeinschaft. Kein Wun-
der, wenn gleich zwei Feste begangen wurden: 1956 der gelungene Bau eines Teiles 
der Wirtschaftswege und dann 1959 die großartige Schlussfeier, die sich über vier 
Tage ausdehnte. Wer dabei war, wird sich gern daran erinnern. 
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Evang.-Luth. Kirchengemeinde Emtmannsberg

Gottesdienste u.a. im März 2026
So., 01.03 Gottesdienst mit Pfr. Peter  09.00 Uhr
So., 08.03. kein Gottesdienst
So., 15.03. Gottesdienst mit Pfrin. Peter  09.00 Uhr
So., 22.03.  kein Gottesdienst
So., 29.03. Gottesdienst der Region in Lindenhardt mit Flötenchor 10.00 Uhr
 und Kindergottesdienst mit Pfr. Wagner

Weitere Veranstaltungen
Fr., 06.03. Konfi rmandenprüfung Ersatztermin in Creußen 15.15 Uhr
 Weltgebetstag: Nigeria  19.30 Uhr
Mo., 09.03. Seniorennachmittag mit Lore Bezold 14.30 Uhr
Mi., 11.03. Konfi rmanden-Elternchor in Creußen 19.30 Uhr
Do., 12.03. Kirchenvorstandssitzung im Gemeind. „Alte Schule“ 19.00 Uhr
Fr., 13.03. Jesus für mich – Konfi rmation, wie es weiter geht –  15.15 Uhr
 im Gemeindehaus Creußen 
Sa., 21.03. Kindererlebnisvormittag mit Gerlinde und  09.30 Uhr
 Kathrin Ströbel im Gemeindehaus „Alte Schule“

Aktuelle Änderungen entnehmen Sie bitte unserer Homepage 
www.kirche-emtmannsberg.de unter Veranstaltungen.

Katholische Kirche Rosenhammer
Gottesdienste im März 2026
So., 01.03. Kreuzwegandacht 08:45 Uhr
  hl. Messe 09:15 Uhr
Do., 05.03. Schülermesse 18:00 Uhr
Fr., 06.03. Weltgebetstag der Frauen in der 19:00 Uhr
 altkatholischen Kirche
So., 08.02. Kreuzwegandacht 08:45 Uhr
 hl. Messe 09:15 Uhr
Do., 12.03. Schülermesse 18:00 Uhr
So., 15.03. Kreuzwegandacht 08:45 Uhr
 hl. Messe 09:15 Uhr
Do., 19.03. Schülermesse 18:00 Uhr
So., 22.03. Kreuzwegandacht 08:45 Uhr
 hl. Messe 09:15 Uhr
Mi., 25.03. Schülermesse 18:00 Uhr
So., 29.03. Kreuzwegandacht 08:45 Uhr
 hl. Messe mit Palmweihe 09:15 Uhr

KIRCHENGEMEINDEN

Evang.-Luth. Kirchengemeinde Nemmersdorf

Kirchliche Termine u. Gottesdienste – März 2026
So., 01.03. Gottesdienst in Nemmersdorf (Di. Günther Wagner) 09.00 Uhr
 gleichzeitig Kindergottesdienst
Do., 05.03. Seniorennachmittag Dressendorf (Pf. Amelie Luding) 14.00 Uhr
 Feuerwehrhaus Dressendorf
Fr., 06.03. Weltgebetstag in Nemmersdorf mit dem Kirchenchor  19.00 Uhr
 und WGT-Team
So., 08.03. Gottesdienst in Nemmersdorf (Pf. Amelie Luding) 09.00 Uhr
 mit dem Kirchenchor
Di., 10.03.0 Andacht in Görau mit hl. Abendmahl (Pf. Amelie Luding) 17.00 Uhr
 Gasthaus der Familie Raps Görau
So., 15.03. Langschläfergottesdienst mit hl. Abendmahl in  11.00 Uhr
 Nemmersdorf (Diakon Markus Christ) gleichzeitig Kindergo.
Mo., 16.03. Abendgottesdienst in Untersteinach mit hl. Abendmahl  19.30 Uhr
 (Pfarrerin Amelie Luding) Gasthaus Neuner
So., 22.03. Familiengottesdienst mit Ostereiersuche in Nemmers- 11.00 Uhr
 dorf (Prädikantin Sabine Maron, Pfarrerin Amelie Luding)
 mit anschl. Ostereiersuche
So., 29.03. Langschläfergottesdienst in Nemmersdorf 11.00 Uhr
 (Lektor Martin Geißler)

Evang.-Luth. Pfarramt Nemmersdorf
Tel.: 09208 / 8401, E-Mail: pfarramt.nemmersdorf@elkb.de

Kirchengemeinde St. Veronika und St. Jakobus 
Birk-Seybothenreuth

Gottesdienste u.a. im März 2026
So., 01.03. Gottesdienst in der St. Jakobus-Kapelle Seybothenreuth  10.15 Uhr
 mit Pfr. Peter
Fr., 06.03. Weltgebetstag in der St. Veronika Kirche in Birk mit  19.00 Uhr
 dem Frauensingkreis
So., 15.03. Gottesdienst in der St. Veronika Kirche in Birk mit  10.00 Uhr
 Lekorin Reichstein
So., 22.03. Taizé Andacht in der St. Jakobus-Kapelle  18.30 Uhr
 Seybothenreuth mit dem Taizé Team
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Weitere Veranstaltungen
Sa., 07.03. SMWS Kindergruppe im Pfarrsaal Birk. 10.00 - 13.00 Uhr
 Thema: Kommt! Bringt eure Last - Weltgebetstag mit Kindern
Do., 26.03. Feierabend-Treff für die Senioren im Pfarrsaal Birk  14.00 Uhr
 mit Pfarrerin Lunk

Konfi termine in Creußen:
Fr., 06.03. Konfi rmandenprüfung Ersatztermin im Gem.H. Creußen 15.15 Uhr
Fr., 13.03. Jesus für mich (Spiel des Lebens) im Gem.H. Creußen 15.15 Uhr
Fr., 27.03. Kreuzweg der Jugend - Treffpunkt an der St. Jakobus  18.00 Uhr
 Kirche Creußen
16. März bis 21.März jeweils um 19.30 Uhr True Story im Gemeindehaus Creußen

Konfi rmation 2027
Am 25.März fi ndet im evangelischen Gemeindehaus Creußen um 19.00 Uhr der 
Informations- und Anmeldeabend für die Eltern und Jugendlichen statt, die im Jahr 
2027 in unserer Kirchengemeinde konfi rmieren wollen.

Der Instrumentalkreis, Frauensingkreis, Männergesangverein und 
Posaunenchor treffen sich nach Vereinbarung zu den Proben.

Alt-Katholische Kirchengemeinde Weidenberg

Kirchliche Termine und Gottesdienste:
So. 01.03. Begegnen – Bewegen - Besinnen 14.30 Uhr
 Meditationsweg Neustadt a. d. Waltnaab
Fr. 06.03. Weltgebetstag der Frauen 19.00 Uhr
So. 08.03. Gottesdienst 10.00 Uhr
So. 15.03. Feier der Versöhnung 16.30 Uhr
 Gottesdienst 17.00 Uhr
So. 22.03. Gottesdienst 10.00 Uhr
 anschl. Gemeindeversammlung
Sa. 28.03. Palmbuschenbinden 14.00 Uhr
So. 29.03. Gottesdienst zum Palmsonntag 17.00 Uhr
Di. 31.03. Spiritueller Abend zur Osterkerze

Spieleabend am Do. 19.03.2026 um 19 Uhr

Alt-Katholische Kirchengemeinde Weidenberg
Tel. 09278/320, E-Mail: weidenberg@alt-katholisch.de

Evang. Kirchengemeinde Weidenberg

Kirchliche Termine u. Gottesdienste – März 2026
Weidenberg - St. Michael auf dem Gurtstein, in Stockau - Matthäuskirche und in 
Neunkirchen - Laurentiuskirche 

So., 01.03. Gottesdienst in Weidenberg mit Jannis Wachs,  09.30 Uhr
 Winterkirche im Gemeindehaus Pimmlerhaus
 Kindergottesd. in Weidenberg, Team, Gem.H. Pimmlerh. 09.30 Uhr
Fr., 06.03. Weltgebetstag der Frauen in Weidenberg, Alt-Kath.  19.00 Uhr
 Kirche St. Peter und Paul
 Weltgebetstag der Frauen in Neunkirchen, Pfarrhaus 19.30 Uhr
Sa., 07.03. Gottesdienst im AWO-Seniorenzentrum 16.00 Uhr
So., 08.03. Gottesdienst in Neunkirchen mit Prädikantin Sabine Maron, 09.30 Uhr
 Laurentiuskirche
 Kindergottesd. in Weidenberg, Team, Gem.H. Pimmlerh. 09.30 Uhr
 Gottesdienst in Weidenberg mit Prädikantin Sabine Maron,  11.00 Uhr
 „Kirche und Klöß“, nach dem Gottesdienst Mittagessen,
 Gemeindehaus Pimmlerhaus 
 ----- Ende der Winterkirche ----
So., 15.03. Gottesdienst in Weidenberg mit Einführung von Pfrin.  13.30 Uhr
 Almut Weisensee mit Dekan Ceglarek, St. Michael
 Kindergottesd. in Weidenberg, Team, Gem.H. Pimmlerh. 09.30 Uhr
So., 22.03. Gottesdienst in Stockau mit Pfr. Lindner, Matthäuskirche 09.30 Uhr
 Kindergottesd. in Weidenberg, Team, Gem.H. Pimmlerh. 09.30 Uhr
 Gottesdienst in Weidenberg mit Pfr. Lindner zum Abschluss  11.00 Uhr
 der Frühjahrssammlung der Diakonie - 
 Mit den Mitarbeitenden der Diakonie u. Kirchenkaffee, St. Michaelskirche
 Kindergottesdienst in Stockau mit Prädikantin Sabine Maron,  11.00 Uhr
 Matthäuskirche
Sa., 28.03. Beichtgottesdienst vor der Konfi rmation in Neunkirchen mit  15.00 Uhr
 Pfrin. Luding, Laurentiuskirche
So., 29.03. Festgottesdienst zur Konfi rmation in Neunkirchen mit Pfrin.  09.30 Uhr
 Luding, Laurentiuskirche
 Gottesdienst in Weidenberg mit Jannis Wachs, St. Michaelsk. 17.00 Uhr

Wichtiges aus dem Pfarramt
Wir dürfen darauf hinweisen, dass unser Pfarramt in der Zeit vom 01. Februar bis 
31. März 2026 zu unregelmäßigen Zeiten besetzt ist. Bitte rufen Sie im Falle eines 
Besuches vorher an Sie erhalten dann die nötige Auskunft 09278-264 oder senden 
Sie uns Ihr Anliegen per Email: pfarramt.weidenberg@elkb.de Wir melden uns gerne 
bei Ihnen.

Wir suchen Unterstützung
Auch in diesem Jahr gibt es vor der Konfi rmation eine Putzaktion in St. Michael. Be-
sonders die Konfi -Eltern möchten wir dazu einladen. Der Termin für den Kirchenputz 
ist am: Samstag, 28. März 2026 um 9.30 Uhr. Melden Sie sich gerne bei Jessica 
Weiss, 0151 53525876 oder Elfriede Schmidt, 0152 51331989.

Frauenkreis einmal im Monat donnerstags 14.00 - 16.00 Uhr im Cafe Sonnenschein 
im AWO-Seniorenzentrum. Wir treffen uns zu einer gemütlichen Kaffeestunde mit 
geistlichen Impulsen. Der nächste Termin: 19.03.2026

Begegnungsgruppe Weidenberg - für Suchtkranke und deren Angehörige - 
Blaues Kreuz Bayreuth Jeden 1. und 3. Dienstag im Monat um 19.00 Uhr. Leitung 
und Kontakt: Stefan Bittner Tel. 09278 / 7757883 – 0176 / 24324048, Norbert Sack 
09278 770650

Frauenstammtisch - Jeden 3.Dienstag im Monat um 18:30 Uhr 
Kontakt: Ingrid Büttner (Tel. 1838), Rita Leupold (Tel. 416) 

Die Kreuzschnäbel -  Gesprächskreis über Glauben, Bibel und Leben Kontakt: Ute 
Steininger (Tel. 8011), Udo Hammerschmidt (Tel. 77100) Aktuelle Termine fi nden 
Sie auf unserer Internetseite

Besuchen sie uns doch auch auf unserer Homepage unter www.weidenberg-
evangelisch.de dort fi nden sie alle aktuellen Termine und Bilder unserer Veran-
staltungen.
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VEREINE, VERBÄNDE UND SONSTIGES

EMTMANNSBERG

Obst- und Gartenbauverein Emtmannsberg

Die Jahreshauptversammlung des Obst- und Gartenbauvereins Emtmanns-
berg fi ndet am Montag, 09.03.2026 um 19 Uhr zur im Bürgersaal im Schloß in 
Emtmannsberg statt.

Am Mittwoch 11.03.2026 veranstaltet der OGV ab 15.30 Uhr einen Schnittkurs 
in der Obstwiese „auf der Höh“. Felix Meßberger, der Kreisfachberater des 
Landkreises Bayreuth wird anhand einiger Obstbäume, die zwischen einem und 
zwölf Jahre alt sind, den Winterschnitt vorführen und uns anleiten.
Bitte eigene Gartenscheren und Astsägen mitbringen. 
Die Teilnahme ist für alle Interessierten möglich, eine Anmeldung ist nicht nötig.

Gesangverein Liederhort Emtmannsberg e.V.

Mi., 04.03. Chorprobe im Feuerwehrhaus Schamelsberg  19.00 Uhr
   mit Heringsessen 
Mi., 18.03. Chorprobe im Feuerwehrhaus Schamelsberg 18.30 Uhr

Volkshochschule Weidenberg – Außenstelle Emtmannsberg

Geschäftsstelle:
Zur Leiten 11• 95517 Emtmannsberg
Susanne Kuballa • Tel.: 0160 / 751 06 02 • E-Mail: susannekuballa@web.de

Bitte melden Sie sich rechtzeitig an, denn Ihre Anmeldung entscheidet möglicher-
weise darüber, ob ein Kurs stattfi ndet oder abgesagt werden muss. Dies gilt bitte 
auch für die kostenfreien Angebote. Gerne können Sie auch Bescheid geben, falls 
Sie sich für einen Kurs grundsätzlich interessieren, aber einfach nur der Termin 
nicht passt.

Einzahlung der Kursgebühren bitte auf das Konto der Sparkasse IBAN DE66 
7735 0110 0570 9340 00.

NEU UND OFFEN FÜR ALLE: 
Der Kaleidoskopwagen – Ein Augenschmaus auf Rädern
Termin: Fr., 13.03.2026 • 14.00 – 18.00 Uhr • Dorfplatz Emtmannsberg • Ge-
bühr: ohne • Organisation: Petra Horn. Der phantasievolle Erfi nder Imaginatius 
von Leuchtsinn kommt mit seinem einzigartigen Kaleidoskopwagen auf den Dorf-
platz von Emtmannsberg. Als interaktives, mobiles Kunstwerk ist der Kaleidoskop-
wagen mit zwölf großen Kaleidoskopen ausgestattet, unter anderem mit einem 3D-
Kaldeidoskop und einem Wasserwirbel-Kaleidoskop. Auf einem Kaleidoskop wird 
sogar live gezeichnet. Große und kleine Besucher dürfen die Kaleidoskope selbst 
drehen, kurbeln und inspizieren und so in einzigartige bunte Welten eintauchen. 

We 004_1 Schach - ein Spiel für alle
Termin: Fr., 27.03.2026, monatlich • 18.30 – 20.00 Uhr • VHS-Raum im Schloss 
Emtmannsberg • Gebühr: 5 EUR pro Abend (für Kinder unter 14 Jahren kostenfrei) 
• Leitung: Jürgen Delitzsch • Anmeldung erbeten

We 001_5 Eiermalen nach sorbischer Tradition
Di., 24.03.2026 • 18.00-20.00 Uhr • VHS-Raum im Schloss Emtmannsberg 
• Gebühr: 5,00 EUR • bitte mitbringen: ausgeblasene Eier • Leitung: Petra Horn 
• Anmeldung erbeten 

We 003_5 Literaturkreis - Lesen ist Abenteuer im Kopf
Termine: Do., 26.03.2026, 07.05., 18.06. und 30.07. • 19.30 - 21.00 Uhr
• VHS-Raum im Schloss Emtmannsberg • Gebühr: ohne • Leitung: Michaela Dre-
scher • Anmeldung erbeten

Veranstaltungen März 2026

Datum Zeit Veranstalter Art der Veranstaltung Ort der Veranstaltung
So., 01.03. 14:30 Theatergruppe Birk Theater Gemeinschaftshaus Birk
Sa., 07.03. 19:30 Theatergruppe Birk Theater Gemeinschaftshaus Birk
So., 08.03. 14:30 Theatergruppe Birk Theater Gemeinschaftshaus Birk
Fr., 13.03. 19:00 Dorfgemeinschaft Birk Jahreshauptversammlung Dorfgemeinschaft Birk
Sa., 14.03. 19:00 Schützenfreunde Emtmannsberg Königsfeier Schützenheim Emtmannsberg
Do., 19.03.  Förderverein KIGA Emtmannsberg e.V. Jahreshauptversammlung Castello Emtmannsberg
Sa., 28.03.  FF Hauendorf Frühlingskerwa FF Haus Troschenreuth
Mo., 30.03. 17:00 Dorfl aden Emtmannsberg Feierabendtreff Schloßhof Emtmannsberg
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SEYBOTHENREUTH

Seniorenstammtisch Weidenberg / Seybothenreuth 
und Umgebung

Zum gemütlichen Zusammensein fi ndet unser Stammtisch im März zu diesen Ter-
minen statt:
- Mi.,  04. März ab 11.00 Uhr im Gasthof „Zum Oschenberg“ in Allersdorf
- Mi., 18. März ab 14.00 Uhr im Gasthof „Zum Edlen Hirsch“ in Seybothenreuth
mit Vortrag der Zahnärztin, Frau Dr. Pfi tzner, zum Thema „Richtige Zahnpfl ege 
im Alter“

Bis dahin wünschen wir A L L E N eine gute Zeit.
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Frau Anita Heckel --- 09275/9168181

Soldatenkameradschaft Seybothenreuth

So., 01. März 2026 Jahreshauptversammlung mit Neuwahlen und Ehrungen in 
der Gaststätte Ruckriegel, Seybothenreuth. Beginn: 15.00 Uhr.

VHS - Seybothenreuth

Geschäftsstelle:
Kalte Reuth 25 • 95517 Seybothenreuth
Anna Dondörfer, Tel.: 0 92 75 / 35 88 018, E-Mail: a.dondoerfer@web.de

Bitte melden Sie sich rechtzeitig an, denn ihre Anmeldung entscheidet darüber, ob 
ein Kurs stattfi ndet oder abgesagt wird. Bitte unbedingt Kursnamen und Ws_ Num-
mer angeben. Einzahlung von Kursgebühren bitte auf das Konto: Sparkasse 
IBAN DE 667735 0110 0570 9340 

Der Seniorennachmittag fi ndet am 17.03. statt.
Feuerwehrraum, Rathaus, Seybothenreuth
Wir bitten um Anmeldung, damit wir besser planen können. 
Günter Opel: 09275-6590, Anna Dondörfer: 09275-3588018
Karl-Heinz Probst: 09209-350.

Ws 002_4 Entspannung mit Klangschalen
Termin: Donnerstag, 26.03.26 - 19.00 - 20.00 Klangraum Unterölschnitz - Gebühr: 
14 € - Kursleiter: Thomas Schmitt.

Ws 001_4 Hatha-Yoga für Anfänger/Wiedereinsteiger
Termine: ab Mittwoch 25. März 2026 – 18.30 - 19.45 Uhr - 8 Abende - VHS-Raum 
Rathaus Seybothenreuth - Kursleitung:  Claudia Hermsdörfer–Geißler - mitzubrin-
gen: Matte, Decke, bequeme Kleidung, warme Socken und ein kleines festes Kis-
sen - Gebühr: 42 € 

Veranstaltungen März 2026

Datum Zeit Veranstalter Art der Veranstaltung Ort der Veranstaltung
So., 01.03. 15:00 Soldatenkameradschaft Seybothenreuth Jahreshauptversammlung Gasthof Ruckriegel Seybothenreuth
Di., 10.03. 18:30 Fördervein SV Seybothenreuth Jahreshauptversammlung Sportheim Seybothenreuth
Fr., 13.03. 19:30 SV Seybothenreuth Jahreshauptversammlung Hallermühle, Lehen
Sa., 14.03. 19:00 Weidenberger Musikanten Frühjahrskonzert Mehrzweckhalle Seybothenreuth
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Waldbaden mit Thomas und Michael
Anmeldung und nähere Information beim Michael Schneider: 09234-974123 - 
Gebühr: 25 € pro Person.
Ws 004_4   Termin 1:  
Sa.13.06.26, 14.00 Uhr, Glasschleif Steinwald, 95704, Pullenreuth
Ws.005_4   Termin 2:  
Sa.11.07.26, 14.00 Uhr, Glasschleif Steinwald, 95704 Pullenreuth
Ws 006_4   Termin 3:  
Sa 18.07.26, 14.00 Uhr, Schlehenberg, Am Schlehenberg, 95517 Emtmannsberg

Ws 012_4 Erwachsene kochen: Süßkartoffeln und Hummus
Termin: 19.03.26 - 18.30- 21.30 Uhr - VHS Raum Rathaus, Seybothenreuth - Ge-
bühr: 15 €, zzgl. Kosten für Lebensmittel (ca. 15 €) - Kursleiterin: Andrea Storken-
maier - mitbringen: Schürze, Dosen für Proben für Daheimgebliebene

Ws 013_4 Zu Gast in der Toskana
Termin: 16.04.26 - 18.30 – 21.30 Uhr - VHS-Raum Rathaus, Seybothenreuth - 
Gebühr: 15 €, zzgl. Kosten für Lebensmittel (ca. 15 €) - Kursleiterin: Andrea Stor-
kenmaier - mitbringen: Schürze, Dosen für Proben für Daheimgebliebene.

Kochen mit einer Küchenmaschine
Leitung: Alisa Ern (staatlich geprüfte Diätassistentin) - mitzubringen: Dosen für Üb-
riggebliebenes - Gebühr: 12.00 € Kosten für Lebensmittel: 10 €
Termine:
Ws 016_4    09.04. 16.30 - 19.00 Uhr 
Titel: April April, ich weiß wer mitwill (Kochen mit Spinat).
Ws 017_4    07.05. 16.30 - 19.00 Uhr 
Titel: Mangold und Rhabarber lassen grüßen.
Ws 018_4   11.06. 16.30 - 19.00 Uhr 
Titel: Spargel und Erdbeeren beherrschen die Küche.
Ws 019_4   08.07. 16.30 - 19.00 Uhr 
Titel: Lass uns allerlei Gemüsesorten vereinen!

Bastelkurs für Erwachsene - Frühlingsgestecke für zu Hause
Termin: 24.04.26 - 18.30 - 20.00 Uhr - Werkraum Mehrzweckhalle Seybothen-
reuth - Gebühr: 11 €, Materialkosten werden im Kurs berechnet – mitzubringen: 
eine Schale oder ein anderes Gefäß nach ihrem Geschmack
 
Ws 002_6 Osterhase-Kantholzfi gur (ab 6 Jahre)
Datum: Samstag, 14. 03.2026 – 10.00 bis 11.30 Uhr - VHS -Raum, Rathaus, 
Seybothenreuth - Gebühr: 7 00 €, Materialkosten 7 Euro - Kursleiterin: Lydia Preiß-
inger

Bastelkurs zum Muttertag für Kinder ab 4 Jahren - 
„Blumen und Herz für meine Mama“
Termin: Samstag 2.05.26 - 10 - 11.30 Uhr - VHS - Raum, Rathaus Seybothenreuth 
- Gebühr:7.00 €, Materialkosten: 5.00 € - Kursleitung: Tamara Söllner - mitzubrin-
gen: altes Handtuch, Getränk; bitte Kleidung anziehen, der Farbe nichts ausmacht! 
Jedes Kind gestaltet das Herz oder die Blumen für Mama nach seinem Ge-
schmack, kann bemalen oder dekorieren.
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Seniorenstammtisch Weidenberg / Seybothenreuth 
und Umgebung

Zum gemütlichen Zusammensein fi ndet unser Stammtisch im März zu diesen Ter-
minen statt:
Mittwoch,   4. März ab 11.00 Uhr im Gasthof „Zum Oschenberg“ in Allersdorf
Mittwoch, 18. März ab 14.00 Uhr im Gasthof „Zum Edlen Hirsch“ in Seybothenreuth
mit Vortrag der Zahnärztin, Frau Dr. Pfi tzner, zum Thema „Richtige Zahnpfl ege 
im Alter“

Bis dahin wünschen wir A L L E N eine gute Zeit.
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Frau Anita Heckel --- 09275 / 9168181

Dorfgemeinschaft Heßlach

Dorfhaus Hesslach 
Fr., 06.03. ab 19 Uhr, Stammtisch mit Leonie und Katha, geöffnet für Jedermann.
Fr., 20.03. ab 19 Uhr, Stammtisch mit Uschi und Manfred, geöffnet für Jedermann.

Gesangverein Weidenberg von 1868 e.V.  

Singstunden:
Gemischter Chor, Dienstag 19.30 Uhr • 24.03. und 31.03.2026

Termine:
Dienstag, 17.03.2026, 19.30 Uhr • Jahreshauptversammlung

Wer gerne im Chor mitsingen möchte:
Infos bei E. + H. Stahl, Tel. 09278 1431

SV Weidenberg

Zumba Kids
4 - 6 Jahre • Dienstag 15:45 - 16:30 Uhr

Tanzaerobic + Latina • Dienstag 18:00 Uhr, Samstag 10:00 Uhr

SVW Sportplatzweg 3 • Tel. 0176 / 32981990
E-Mail: irinaburbach555@gmail.com

MARKT WEIDENBERG

Veranstaltungen März 2026

Datum Zeit Veranstalter Art der Veranstaltung Ort der Veranstaltung
Mo., 02.03. 19:00 Schützengesellschaft Weidenberg Bürgerschießen Schützenhaus in der Au
Di., 03.03. 19:00 Schützengesellschaft Weidenberg Bürgerschießen Schützenhaus in der Au
Mi., 04.03. 19:00 Schützengesellschaft Weidenberg Bürgerschießen Schützenhaus in der Au
Do., 05.03. 19:00 Schützengesellschaft Weidenberg Bürgerschießen Schützenhaus in der Au
Fr., 06.03. 19:00 Schützengesellschaft Weidenberg Bürgerschießen Schützenhaus in der Au
Fr., 06.03. 20:00 FF Neunkirchen am Main Jahreshauptversammlung (Verein) Neuwahl Gerätehaus Neunkirchen am Main
Sa., 07.03. 19:00 FGV Weienberg Jahreshauptversammlung Gasthof „Zum Fichtelgebirge“ Sophienthal
Di., 10.03. 19:00 - 21:00 Frauenunion Weidenberg Jahreshauptversammlung Pensenhof Lankendorf
Do., 12.03. 17:30 OGV Neunkirchen am Main Jahreshauptversammlung Gaststätte Gemeindezentrum Neunkirchen
Sa., 14.03. 14:00 VdK Ortsverband Weidenberg Jahreshauptversammlung Zur Linde Untersteinach
Sa., 14.03. 19:00 Bürgerverein Frohsinn Döhlau Jahreshauptversammlung Vereinsheim Döhlau
Sa., 14.03. 19:00 Weidenberger Musikanten Frühjahrskonzert Mehrzweckhalle Seybothenreuth
Sa., 21.03. 18:00 Dorfgemeinschaft Lessau Starkbierfest Dorfgemeinschaftshaus Lessau
Sa., 21.03. 19:00 Schützengesellschaft Weidenberg Bürgerkönigsehrung Schützenhaus in der Au
Mi., 25.03. 19:30 CSU Weidenberg Jahreshauptversammlung Gasthaus Zur Linde Untersteinach
So., 29.03. 10:00 Bürgerverein Frohsinn Döhlau Osterfeuer mit Frühstück Vereinsheim Döhlau

46



Mitteilungsblatt Verwaltungsgemeinschaft Weidenberg Ausg. 03/2026

OGV Weidenberg

25.03.26  16:30 Uhr Osterbrunnen schmücken • Treffpunkt Brunnen Kreuzung

- Ortsverein Weidenberg

Montag bis Freitag, 02.03. - 06.03.:
Teilnahme am 35. Bürgerschießen für Weidenberger Vereine. Die Schützen//innen 
treffen sich ab 18:30 Uhr im Schützenhaus in der Au.

Samstag, 07.03.:
Schneeglöckchen-Lauf des AWO Nordic Walking Treffs. Treffpunkt ist um 14.30 
Uhr auf dem Parkplatz der Fa. Therma Fensterbau in der Industriestraße in Wei-
denberg. Info: Manfred Tölzer, Telefon 01515 / 2155 849.

Dienstag, 10.03.:
AWO Cafe-Treff 60 plus um 14 Uhr im Gemeinderaum der altkatholischen Kirchen-
gemeinde in der Birkenstraße. Wer den Fahrdienst benötigt, bitte rechtzeitig bei 
Marion Birkel unter Telefon 985189 oder 0171 / 7066 518 bzw. bei Manfred Tölzer, 
Telefon 643 oder 01515 / 2155 849 anmelden. Wir holen Sie gerne ab!

Samstag, 28.03.:
AWO Nordic Walking Treff: Abschlusslauf der Wintersaison. Treffpunkt ist um 
14:30 Uhr der Parkplatz der Fa. Therma Fensterbau in der Industriestraße in Wei-
denberg. Auskunft erteilen Marion Birkel, 0171 / 7066 518 und Manfred Tölzer, 
01515 / 2155 849.

AWO Nordic Walking Treff
Die Nordic Walker treffen sich im März immer mittwochs, jeweils um 18 Uhr und 
samstags, jeweils um 14:30 Uhr. Mit Beginn der Sommerzeit dann nur noch immer 
mittwochs, erstmals am 01.04. um 18:30 Uhr. Treffpunkt ist der Parkplatz der Fa. 
Therma Fensterbau in der Industriestraße in Weidenberg. Weitere Auskunft ertei-
len Marion Birkel, 0171 / 7066 518 und Manfred Tölzer, 01515 / 2155 849.

Zu allen unseren Veranstaltungen sind Gäste und Freunde der AWO jederzeit 
herzlich willkommen

VdK Ortsverband Weidenberg

Der VdK Ortsverband Weidenberg lädt alle Mitglieder und Interessierte zur dies-
jährigen Hauptversammlung am Samstag, den 14.03.2026 nach Untersteinach in 
das Gasthaus Kaiser ein. Beginn ist um 14.00 Uhr. 

Wer einen Fahrdienst benötigt, kann sich gern bei Frau Sabine Braun, Telefon-
nummer 09278/ 7234 melden. Veranstaltungen und Aktuelles sind auch in unserer 
Homepage: https://www.vdk.de zu lesen.

Imkerverein Weidenberg

Fortbildung zum Thema „Asiatische Hornisse“
Beim Imkerverein Weidenberg fi ndet am Donnerstag, 05. März 2026 um 19:00 
Uhr eine Fortbildung zum Thema „Asiatische Hornisse“ durch Bienenfachwart 
Herbert Lux statt. 
Schulungsort ist das Gasthaus „Zur Heide“ in Gö rschnitz 14, Weidenberg. 
Die Teilnahme ist kostenlos und fü r alle Imkerinnen und Imker unabhä ngig von der 
Vereinszugehö rigkeit zugä nglich.
Anmeldungen bitte an Herbert Lux imkerlux@t-online.de oder telefonisch 09275 
914445

OGV Neunkirchen

Einladung
Die Jahreshauptversammlung des Obst- und Gartenbauvereins Neunkirchen 
und Umgebung fi ndet am Donnerstag, 12. März 2026 ab 17.30 Uhr im Gemein-
dezentrum Neunkirchen statt. 

Bei dieser Gelegenheit feiert der Verein seinen 95sten Geburtstag, zudem wir 
unsere Mitglieder zu Sekt und einem Essen einladen möchten. 

Volkshochschule Neunkirchen

• Im Januar hat das neue Semester in der Volkshochschule begonnen! Bei vielen 
 unserer Kurse ist es möglich, jederzeit einzusteigen – sprechen Sie uns einfach 
 an!
• Die Anmeldung erfolgt über die Kursleitungen sowie direkt in der VHS-
 Geschäftsstelle per E-Mail vhs.neunkirchen@posteo.de oder telefonisch unter 
 0176 / 60023705 
• Je nach Absprache werden die Kursgebühren überwiesen oder direkt im Kurs 
 bezahlt (Bankkonto zur Überweisung aller Kursgebühren: VHS Weidenberg 
 Sparkasse, IBAN DE66 773 501 10 0570 9340 00 mit Angabe des Kurs-
 Namens und des Kürzels Nk)

Jetzt schon vormerken: der Sommer-Fitness-Kurs fi ndet wieder statt!
04.-27.08.2026 (dienstags und donnerstags) • 17.30-19.00 Uhr • Mehrzweckhalle 
• 8 Nachmittage • Gebühr: 40,00 EUR • Leitung: Inge Butler und weitere Traine-
rinnen.
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Online-Kurse mit Carmen Kröschel
Für diejenigen, die lieber von zuhause aus trainieren, bieten wir auch wieder die 
beliebten Online-Kurse mit Carmen Kröschel an:
- immer mittwochs von 09.15 – 10.00 Uhr „MIX“  
- immer donnerstags 18 – 18.45 Uhr „Starker Rücken“
Alle Termine, Gebühren und Zahlungsmöglichkeiten bei Carmen Kröschel, car-
men.kroeschel@gmx.de oder Tel. 0151 40162840

Kurse im Bereich Tanz
Eine Kooperation der VHS Neunkirchen-Stockau mit den VHSen Weidenberg, 
Emtmannsberg und Seybothenreuth 

ErlebniSTanz – die etwas andere Art zu tanzen!
Termine am 05.03., 26.03., 16.04., 07.05., 28.05., 18.06., 09.07. 
• 14.30 - 16.00 Uhr • Mehrzweckhalle Neunkirchen • Gebühr: 4,00 EUR pro Nach-
mittag • Leitung: Erika Richter, Tanzleiterin des BVST • Anmeldung und weitere 
Infos bei Erika Richter, Tel. 0921-98283

Studienreise
Freitag, 10. Juli 2026: Fahrt zum „Kissinger Sommer“ mit Besuch des Großen 
Konzertes im Max-Littmann-Saal des Regentenbaus /Kurhaus mit Dirigent Kent 
Nagano am Pult des Deutschen Symphonie-Orchesters Berlin. Infos und Anmel-
dung über Doris Heinz: heinz.doris@t-online.de

Volkshochschule Weidenberg e.V.
Geschäftsstelle: 
Rathausplatz 1 • 95466 Weidenberg
Stefanie Reckziegel • Tel.: 0 92 78 /97756
E-mail: stefanie.reckziegel@weidenberg.de 
 
Anmeldungen sind verbindlich. Bei nicht entschuldigtem Fernbleiben muss 
die Gebühr nachgefordert werden. Gebühreneinzahlung auf das Konto der 

Sparkasse IBAN: DE66 7735 0110 0570 9340 00. Die Gebühr wird zurückerstat-
tet, wenn ein Kurs nicht zustande kommt. Wenn Sie nach Ihrer Anmeldung nichts 
von uns hören, dann haben Sie einen Platz in unserem Kurs sicher. Wir melden 
uns nur bei Ihnen, wenn wir absagen, oder Termine verschieben. Bitte melden 
Sie sich rechtzeitig an; Ihre Anmeldung kann entscheiden, ob ein Kurs zustande 
kommt.  

Bitte beachten Sie, dass bei einigen Kursen die Anmeldung unter einer ande-
ren Telefonnummer / E-Mail-Adresse erfolgen soll.

Wir suchen dringend eine Leitung für einen Töpferkurs!

Mensch und Welt

Wb 001_1 Märchenabend: „Märchen von Essen und Trinken“
Datum: Mittwoch, 25. März 2026 • 19.00 bis ca. 20.30 Uhr • Bürgerhaus Wei-
denberg • Leitung: Fiona Ahlborn, Märchenerzählerin • Gebühr: 9,00 EUR 
(inklusive Snacks und Getränke)

Wb 002_1 Märchenabend “Wenn Elfen tanzen im Mondenschein….”
Datum: Mittwoch, 13. Mai 2026 • 19.00 bis ca. 20.00 Uhr • Bürgerhaus Weiden-
berg • Leitung: Fiona Ahlborn, Märchenerzählerin • Gebühr: 7,00 EUR

Wb 003_1 „Hutzaomd“  Studium regionale
Jeweils donnerstags (14-tägig, fortlaufend) • 19.00 bis 21.00 Uhr • Bürger-
haus Weidenberg • Leitung und Info: Inge Lindner, Tel. 09278-8105.

Wb 004_1 Weidenberger Geschichtswerkstatt
Termin: Mittwoch, 11. Februar 2026 • 18.00 bis 19.30 Uhr • Bürgerhaus Weiden-
berg bzw. Schloss im Garten Weidenberg
In gemütlicher Runde werden alte Fotos und Dias von Weidenberg und den um-
liegenden Ortschaften betrachtet, Erinnerungen, Anekdoten und „Gschichtla“ aus 
längst vergangenen Zeiten erzählt und über manch interessante Erzählung von 
früher geschmunzelt. Weiterhin sind ab und an Vorträge zur Geschichte Weiden-
bergs und der Umgebung geplant. Interessierte Bürgerinnen und Bürger sind 
jederzeit herzlich Willkommen. Es können gerne alte Fotos und Unterlagen mit-
gebracht werden.  Die Geschichtswerkstatt fi ndet einmal monatlich statt. Nähere 
Infos bei Stefanie Reckziegel, Tel. 09278 / 977-56 oder Helga Ordnung, Tel. 09278 
/ 1594. In Zusammenarbeit mit dem Archiv der Verwaltungsgemeinschaft Weiden-
berg. 

Wb 005_1 „Früher war´s…..“ Historische Obermarktführung Weidenberg
Termine: Sonntag, 12. April 2026, 17. Mai 2026, 14. Juni 2026 • jeweils von 
11.00 bis ca. 12.30 Uhr • Gebühr: 4,00 EUR • Treffpunkt: Brunnen Rathaus-
platz • Leitung: Rainer Freiberg 

Wb 006_1 Nachtwächterführung durch den historischen oberen Markt Wei-
denbergs • Termine: 27. März 2026 • jeweils von 20.00 bis ca. 21.30 Uhr • 
Gebühr: 4,00 EUR • Treffpunkt: Brunnen Rathausplatz • Leitung: Rainer Frei-
berg 
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Gesellschaft und Recht

Wb 012_1 Vortrag: Rehkitzrettung mit Drohne – Wie moderne Technik Leben 
rettet • Termin: Donnerstag, 19. März 2026 • 18.30 bis ca. 20.00 Uhr • Bürger-
haus Weidenberg • Dozent: Kitzrettung Oberfranken e.V.

Bewegung / Gymnastik / Fitness
Wb 001_4 Atemspaziergänge
Beginn: Donnerstag, 23. April 2026 • 17.00-18.00 Uhr • Treffpunkt: Evang. Ge-
meindehaus (Pimmlerhaus) • 4 Abende (23.04., 30.04., 7.05., 21.05.) • Gebühr: 
20 EUR • Leitung: Christine Hammer, zertifi zierte Atemtherapeutin und Logo-
pädin • Anmeldung und weitere Informationen bei Christine Hammer, Tel. 09278-
770388 und unter www.logopaedie-weidenberg.de

Ernährung
Gesundes und zeitsparendes Kochen mit Unterstützung einer multifunktio-
nalen Küchenmaschine - Thermomix • Schulküche Grund- und Mittelschule 
Weidenberg • Gebühr: jeweils 12,00 EUR zzgl. 10,00 EUR Kosten für Lebens-
mittel • mitzubringen: Dosen für Übriggebliebenes • Leitung: Alisa Ern, staatlich 
geprüfte Diätassistentin
Termine:
Wb 009_4 Mittwoch, 25.03.26, 16.30 bis 19.00 Uhr - Lasst den Rosenkohl ran!
Wb 010_4Mittwoch, 29.04.26, 16.30 bis 19.00 Uhr – April, April, ich weiß wer mit 
will (Kochen mit Spinat)
Wb 011_4Mittwoch, 20.05.26, 16.30 bis 19.00 Uhr - Mangold und Rhabarber las-
sen grüßen
Wb 012_4 Mittwoch, 24.06.26, 16.30 bis 19.00 Uhr - Spargel und Erdbeeren be-
herrschen die Küche
Wb 013_4 Mittwoch, 01.07.26, 16.30 bis 19.00 Uhr - Lasst uns allerlei Gemüse-
sorten vereinen!

Wb 016_4 Eierlikör & Co.– selbergemacht und hübsch verpackt
Termin: Samstag, 28. März 2026 • 10.00 bis 12.00 Uhr • Schulküche Grund- 
und Mittelschule Weidenberg • Gebühr: 14,00 EUR zzgl. Kosten für Lebens-
mittel (werden beim Kurs berechnet und aufgeteilt) • mitzubringen: Schürze, Glas-
fl aschen (ca. 250ml)  • Leitung: Regina Kießling-Thees

Wb 017_4 Männerkochkurs “Kochen wie bei Muttern”
Termin: Donnerstag. 21. Mai 2026 • 18.00 bis 21.00 Uhr • Schulküche Grund- 
und Mittelschule Weidenberg • Gebühr: 14,00 EUR zzgl. Kosten für Lebens-
mittel (werden beim Kurs berechnet und aufgeteilt) • mitzubringen: Schürze, Do-
sen für Kostproben • Leitung: Regina Kießling-Thees

Wb 019_4 Sekt- und Fruchtcocktails und leckere Snacks 
Termin: Freitag, 8. Mai 2026 • 18.00 bis 21.00 Uhr • Schulküche Grund- und 
Mittelschule Weidenberg • Gebühr: 10,00 Euro zzgl. Materialkosten • Leitung: 
Regina Kießling-Thees. 

Kunst / Kunsthandwerk
Wb 003_5 Muttertagskarte mit Iris Foulding für Paps und Kinder 
Termin: Samstag, 25. April 2025 • 10.00 bis 11.30 Uhr • Bürgerhaus Weiden-

berg • Gebühr: 10,00 EUR zzgl. Materialkosten• Leitung: Regina Kießling-
Thees

Wb 004_5 Aquarell-Malkurs für Anfänger und Fortgeschrittene
Beginn: (Einstieg jederzeit möglich) • 17.00 bis 19.00 Uhr • Schloss im Garten 
• 10 Abende • Gebühr: 70,00 EUR • Leitung: Susan Frank

Die „Junge vhs“
Musikgarten Termine Frühjahr / Sommer 2026
Wb 001_6 Musikgarten 1 (für Kinder von 1,5 bis 3 Jahren mit einer Begleitperson) 
Thema „Tierwelt“ • Beginn: Freitag, 6. März 2026 • 9.30 Uhr • Gebühr: 85,00 
EUR

Wb 002_6 Musikgarten 2 (für Kinder von 3 bis 5 Jahren mit einer Begleitperson) 
Thema „Frühling/Sommer“ • Beginn: Donnerstag, 12. März 2026 • 16.00 Uhr 
• Gebühr: 85,00 EUR 

Wb 003_6 Baby-Musikgarten (für Babys von 5 bis 14 Monaten mit einem Eltern-
teil) • Beginn: Freitag, 6. März 2026 • 10.30 Uhr • Gebühr: 85,00 EUR

Wb 004_6 Kreatives Basteln für Kinder im Grundschulalter ab 3 Jahren
Termine: 27. April, 24. Mai, 26. Juni, 31. Juli 2026 • 15.00 bis 17.00 Uhr • Bür-
gerhaus • Leitung: Kathrin Odörfer • nur Materialkosten, bei der Kursleitung 
zu bezahlen.

Wb 005_6 Kreatives Basteln für Kinder im Grundschulalter ab 6 Jahren
Termine: 13. April, 17. Mai, 19. Juni, 24. Juli 2026 • 15.00 bis 17.00 Uhr • Bür-
gerhaus • Leitung: Kathrin Odörfer • nur Materialkosten, bei der Kursleitung 
zu bezahlen.Immer passend zur Jahreszeit wird in kleiner, fröhlicher Runde ge-
bastelt und gewerkelt. 

Gitarre für Anfänger und Fortgeschrittene
Beginn: jederzeit möglich • ab 14.45 Uhr (jeweils 30 Minuten, nach Vereinba-
rung) • Bürgerhaus Weidenberg • 21 Nachmittage • Gebühr: 12,00 € / 30 Minuten 
• mitzubringen: eigene Gitarre • Leitung: Christian Knoll

Kerzen gestalten zu verschiedenen Anlässen
Termine: 7. März, 18. April, 13. Juni, 11. Juli 2026 • jeweils von 10.00 Uhr bis 
11.30 Uhr • Gebühr: jeweils 20 € zzgl. Materialkosten • Kerzenfarm Weidenberg 
• Leitung: Dinah Henke
In diesem besonderen Kerzenkurs gestalten Sie Ihre ganz persönliche Kerze zu 
einem bestimmten Anlass Ihrer Wahl (z.B. Taufe, Hochzeit, Geschenk). In der 
Kerzenwerkstatt stehen Ihnen zahlreiche Materialien zur freien Nutzung zur Ver-
fügung. Für eine optimale Vorbereitung ist ein persönliches Gespräch von Vorteil. 
Termin bitte per Email (info@wachskunst.de) anfragen oder anrufen, Tel. 0171 / 
550 2889. 

Suchen Sie noch ein Geburtstagsgeschenk? Oder benötigen Sie eine Idee für 
ein kleines Dankeschön? Alle unsere Kurse der VHS Weidenberg und Umgebung 
e.V. mit den Außenstellen Döhlau, Emtmannsberg, Neunkirchen und Seybothen-
reuth sind auch als Gutschein bei uns erhältlich. Infos bei Stefanie Reckziegel 
unter stefanie.reckziegel@weidenberg.de oder 09278 / 97756.
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Schreiber 21“. Möglicherweise wurde sie aus Unwis-
senheit aufgenommen.

Hinweise bitte an: 0160 / 95666054
Wir und unsere Kinder sind für jede Hilfe unendlich 
dankbar!

Verkaufe Anzug für Konfi rmation, Abschlussball 
o.ä., Gr. 48, schwarz-gestreift, guter Zustand, 20,- €. 
Tel. 0151 / 20571989

Verkaufe ofenfertiges Brennholz, Fichte und Kiefer, 
1 Ster 75,- €, auf Wunsch wird das Holz gesägt und 
geliefert. Tel. 0170 / 2278169

Fischwasser in Warmensteinach ab 1.3.2026 zu ver-
pachten, Tel. 09131 / 66265 oder 0171 / 2887 252

Zu verschenken: Nähstoff/Stoffreste und Nähvorla-
gen, Tel. 09278/313171

Katze LOTTE vermisst!
Wir vermissen schmerzlich seitdem 16.11.2025 
unsere kleine Lotte (mittlerweile 6 Monate alt).
Besondere Merkmale: 
• Auffällig weiße Schwanzspitze
• Weißes Fell um das Mund
• Starke „Lidstrich“-Zeichnung neben den Augen
• Gechipt, nicht kastriert, sehr neugierig und zutrau-
lich. Zuletzt gesehen am 19.11.25 im Bereich „Am 

KLEINANZEIGENMARKT

Haushaltshilfe, Gemeinde Emtmannsberg gesucht 
für 1 x wöchentl. 2 Std, Tel: 0173 / 3746274

Älteres Ehepaar sucht Erdgeschoss Wohnung in 
Weidenberg 3 Zimmer, Terrasse, Garage wäre schön   
Tel.09208 / 57544

Bierkrüge • Der Brauerei Rothe, Rosenhammer und
Von Weidenberger Bierwirtschaften gesucht.
Tel. 09278 / 8322

Leseoma/-opa in Seybothenreuth gesucht! 
Ich habe diese wunderschöne Aufgabe seit etlichen 
Jahren unglaublich gerne gemacht, und es war immer 
herzerwärmend. Jetzt möchte ich aus Altersgründen 
spätestens Ende Juli aufhören und wäre sehr froh, 
wenn die Tradition weitergeführt werden würde. Ich 
lese einmal wöchentlich ca. eine Stunde mehreren 
kleinen Gruppen am Freitagvormittag vor, aber das 
lässt sich sicher auch ändern. Eine potentielle neue 
Leseoma (gerne auch mal ein Leseopa!) kann gerne 
einmal dabei sein und sich selbst ein Bild machen!
Cornelia Zaumseil 0161 / 6122747

Suche

Sonstiges

Verkaufe/Verpachte
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NACHRICHTEN AUS DER VG

den freuten sich die Sternsinger auch über viele Süßigkeiten, die ihnen als Dank 
überreicht wurden. Für das leibliche Wohl war bestens gesorgt. Mittags konnten 
sich alle Sternsinger mit einem gemeinsamen Essen stärken. 
Den gelungenen Abschluss der Aktion bildete ein fröhliches Beisammensein bei 
einem gemeinsamen Abendessen mit Pizza. 

Ein herzliches Dankeschön gilt hier dem Team von Cuore Italiano Weidenberg 
für die großzügige Pizza-Spende sowie dem Gigaplay Weidenberg für eine groß-
zügige Unterstützung in Form von Gutscheinen für die Sternsinger. 

Ein großes Dankeschön an alle Helferinnen und Helfer, Spenderinnen und Spen-
der, sowie an alle, die diese wertvolle Aktion möglich gemacht haben. 

Zum 19. Mensch-ärgere-dich-nicht-Turnier luden die beiden Jugendbeauftragten 
der Gemeinde Emtmannsberg Gerlinde Ströbel und Alexander Keller alle Kinder 
und Jugendlichen der Gemeinde zwischen 6 und 16 Jahre in das Gemeindezen-
trum Emtmannsberg ein. Zum mittlerweile achten mal waren auch alle Eltern mit 
eingeladen.
Mit drei Vorrundenspielen von jeweils 40 Minuten wurde gestartet, es folgte je ein 
Kinder- und Eltern- Finale und zum Abschluss spielten die besten zwei Kinder 
gegen die zwei besten Eltern um den Gemeinde-Wanderpokal.
Sieger im spannenden Finalspiel wurde Matthias Holl vor Norbert Jäger, Marie Jä-
ger und Nina Ködel. Auf den Plätzen drei und vier folgten bei den Kindern Christian 
Holl und Hans Raps, bei den Eltern Nina Hohner und Mirjam Keller.
Alle Teilnehmer konnten dank der Spenden von der Firma Rollo Raab, der Bau-
fi rma Morawe, der KFZ-Werkstatt Udo Preiß, der Haustreu GmbH, dem Castello 
Emtmannsberg und dem Dorfl aden Emtmannsberg einen Preis mit nach Hause 
nehmen.
Dafür herzlichen Dank!
Bei der anschließenden Kinder- und Jugendsprechstunde konnten die Kinder ihre 
Wünsche, Anregungen und Probleme vortragen.
Erster Bürgermeister Gerhard Herrmannsdörfer und zweiter Bürgermeister Nor-
bert Jäger hörten den Kindern zu und beantworteten ihre Fragen.

Unter dem Motto „Schule statt Fabrik – Sternsinger gegen Kinderarbeit“ waren 
auch in diesem Jahr wieder zahlreiche Sternsinger und Sternsingerinnen in Wei-
denberg und den umliegenden Ortsteilen unterwegs. 

Zu Beginn der Aktion segnete Pfarrer Forster die Kinder und Jugendlichen feierlich 
in der Kirche und sandte sie anschließend aus, um den Segen in die Häuser zu 
bringen. Insgesamt beteiligten sich in diesem Jahr 43 Kinder und Jugendliche im 
Alter von 3 bis 18 Jahren sowie 16 Erwachsene. An zwei Tagen zogen sie durch 
Weidenberg und insgesamt 20 Ortsteile. 

Mit ihrem Engagement setzten sie ein starkes Zeichen für die Rechte von Kindern 
weltweit und sammelten Spenden im Wert von 8.825,28 Euro, um Bildungsprojek-
te zu unterstützen und Kinderarbeit zu bekämpfen. Neben zahlreichen Geldspen-

Mensch-ärgere-dich-nicht-Turnier und
Jugendsprechstunde der Gemeinde Emtmannsberg

Sternsingeraktion 2026
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NACHRICHTEN AUS DER VG

de in den Bergen“ beschert. Am Abend bietet das Hotel Keindl in Oberaudorf alle 
Annehmlichkeiten. 

Am Sonntag ging es für glückliche Wintersportler mit dem Heserbus, müde aber 
sehr zufrieden zurück nach Weidenberg. 

Ein Skiausfl ug der auch 2027 in ähnlicher Form eine Wiederholung fi nden 
wird. 

Auch in diesem Jahr fand der Skiausfl ug des SV Weidenberg in die Tiroler Alpen 
statt. Mit einem vollen Bus, Sportlern, Familien mit Kindern ging es am Samstag 
früh nach Scheffau am Wilden Kaiser. 

Ein traumhafter Sonnentag sollte am Sonntag dann im Skigebiet KitzSki in Kirch-
berg in Tirol noch übertroffen werden. Strahlender Sonnenschein, dank kühler 
Temperaturen, fester Schnee und beste Stimmung haben ein „Zauberwochenen-

Skifahrt des SV Weidenberg
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